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1.  E in le i tung 

Am 27.09.2012 wurde im Stadtplanungsausschuss (AfS) die vom Stadtplanungsamt (Stpl) 
erarbeitete Strukturplanung „Thon-Wetzendorf“ als Grundlage der städtebaulichen Weiter-
entwicklung in diesem Bereich beschlossen. Zur Konkretisierung der Planung in Verbin-
dung mit den Zielvorstellungen des gesamtstädtischen Freiraumkonzeptes (GFK) fand für 
das Gesamtplanungsgebiet des Bebauungsplans Nr. 4641 im Jahr 2015 unter Moderation 
eines externen Landschaftsarchitekten ein interdisziplinärer Planungsworkshop der        
Verwaltung statt. Das Ergebnis sowie der hieraus entwickelte Strukturplan wurden für die 
Einleitung des B-Planverfahrens Nr. 4641 am 10.12.2015 im AfS beschlossen.  
 
Nach den zwischenzeitlich erfolgten frühzeitigen Beteiligungen der Behörden (2017) und 
der Öffentlichkeit (2018) gem. § 4 Abs. 1 bzw. § 3 Abs. 1 BauGB auf Grundlage eines 
weiterentwickelten Strukturkonzeptes (Büro Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH, 
Dresden) wurde am 21.02.2019 im AfS das weitere Vorgehen beschlossen. Im weiteren 
Verlauf des Planungsprozesses wurde zuletzt am 09.07.2020 im AfS über den Sachstand 
und die bis dahin durchgeführten inhaltlichen und räumlichen Planungsanpassungen wie 
auch die geplante Aufteilung in Teil-B-Pläne berichtet. Auf dieser Basis wurden seitdem für 
den Teilbereich A, für welchen prioritär Baurecht geschaffen werden soll, die Planungen 
weiter konkretisiert und liegen nun zur Billigung im AfS als B-Planentwurf mit integrierter 
Grünordnung vor.  
 
Die vorliegende Fortschreibung des Umweltberichts (UB) stellt die Ergebnisse der gem.     
§ 2 Abs. 4 BauGB im B-Planverfahren Nr. 4641 A erforderlichen Umweltprüfung hinsichtlich 
des zugrundeliegenden B-Planentwurfs mit integriertem Grünordnungsplan sowie auf     
Basis von Satzung und Begründung zum B-Plan dar (Stand November 2022). Der Umwelt-
bericht wird bei Bedarf im weiteren Verfahren fortgeschrieben bzw. noch redaktionell für 
den abschließenden AfS-Beschluss zum Erlass der Satzung angepasst.  

1.1 Ziele des Bebauungsplanes / Festsetzungen 

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Planung ist die Entwicklung des südlichen Teilbe-
reichs eines neuen Stadtquartiers zwischen Thon und Alt-Wetzendorf sowie einer neuen, 
multifunktional nutzbaren, ca. 9,5 ha großen Parkanlage. Hierfür werden neben der Fest-
setzung der Parkanlage als öffentliche Grünfläche sowie deren Erschließung und weiterer 
Grünanlagen als Zugänge hauptsächlich ein allgemeines Wohngebiet (im Südosten durch 
ein urbanes Gebiet abgeschlossen) sowie im Südwesten, in der Nähe eines bestehenden 
Gewerbebetriebs, ein Mischgebiet und eine Gemeinbedarfsfläche, wie auch die zur Er-
schließung erforderlichen Verkehrsflächen festgesetzt. Die zeichnerischen Festsetzungen 
werden im B-Plan durch ergänzende hinweisliche Darstellungen sowie durch die textlichen 
Festsetzungen in der Satzung zum B-Plan konkretisiert. Neben der Art wird über die Fest-
setzung von Baugrenzen/-linien, Grund-/Geschossflächen(zahlen), Geschossigkeiten je 
Teilbaugebiet, etc. auch das Maß der geplanten Bebauung geregelt. Die Einbeziehung 
umweltplanerischer wie auch naturschutzfachlicher/-rechtlicher Belange im B-Plan erfolgt 
neben der formellen Umweltprüfung insb. in Form des integrierten Grünordnungsplans mit-
samt textlicher Festsetzungen sowie durch weitere umweltbezogene Regelungen, ergänzt 
durch nachrichtliche Vermerke bzw. Übernahmen. 
 
Insgesamt sollen durch die Umsetzung der Planung ca. 1.100 Wohneinheiten (größtenteils 
im Geschosswohnungsbau) sowie gemischt genutzte Flächen für Nahversorgung / Einzel-
handel, Flächen für Gemein-/Sozialbedarf und Infrastruktur als auch private und öffentliche 
Grün- und Freiflächen entstehen. Zentraler Bestandteil der Konzeption aus umweltplaneri-
scher Sicht ist der insgesamt ca. 9,5 ha große öffentliche Stadtteilpark („Wetzendorfer 
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Park“) entlang des Wetzendorfer Landgrabens, welcher in diesem Abschnitt ökologisch 
ausgebaut und damit aufgewertet werden soll. Diese wichtige Grünfläche soll über mehrere 
Grünzüge in die bestehende und geplante Bebauung hineinreichen und die umliegenden 
Landschafts- und Erholungsräume miteinander vernetzen. Die Parkanlage wird dabei insb. 
Funktionen der Erholungsnutzung, der Niederschlagsentwässerung, des Hochwasserrück-
halts sowie des ökologischen Ausgleichs miteinander verbinden und gleichzeitig als          
Impulsgeber für die Entwicklung des neuen Wohnstandortes fungieren.  
 
Eine detaillierte Beschreibung der Planungsziele und der zeichnerischen/textlichen Fest-
setzungen findet sich im Entwurf zu Begründung und Satzung zum B-Plan Nr. 4641 A. 

1.2 Plangrundlagen 

 Wirksamer Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP):  
Die zur Bebauung bzw. für die öffentliche Parkanlage vorgesehenen Flächen orientie-
ren sich überwiegend an den geltenden FNP-Darstellungen („Parzellenunschärfe“). Der 
südliche Teilbereich (südlich des derzeitigen Verlaufs des Wetzendorfer Landgrabens) 
wird als Wohnbaufläche dargestellt, nach Südwesten in Richtung Wetzendorfer Straße 
(Altort) schließen sich gemischte und gewerbliche Bauflächen an.  
 
Am Nordrand des Plangebiets wird im Bereich einer bestehenden Rehabilitationsein-
richtung westlich des Berufsförderungswerks (BFW) an der Schleswiger Straße klein-
flächig eine Fläche für Gemeinbedarf, der westlich anschließende Bereich als Wohn-
baufläche dargestellt (inkl. Symbol für Ortsrandgestaltung entlang der Wachtelstraße). 
Der geplante Schulstandort direkt östlich des Plangebiets an der Forchheimer Straße 
wird ebenfalls als Gemeinbedarfsfläche (Schule oder andere Bildungseinrichtung) dar-
gestellt. Während die im Plangebiet befindlichen Abschnitte der Wetzendorfer Straße 
als über-/örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt sind, sind die bestehenden Verkehrs-
flächen des südlich von der Schleswiger Straße abzweigenden Stichs (westlich des 
BFW) sowie der Alten Parlerstraße und der Parlerstraße jeweils Teil der sie umgeben-
den Bauflächendarstellung; dies gilt auch für die im Zwickel von Wetzendorfer Straße 
und Alter Parlerstraße gelegene kleine Grünfläche. Südlich der Parlerstraße, außerhalb 
des B-Planumgriffs, schließen wiederum die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche 
(Bauindustriezentrum/BIZ) sowie Grünflächen mit Zweckbestimmung Sportanlage 
(Sportplätze TSV Johannis 1883 Nürnberg e.V., SV St. Johannis 07 Nürnberg e.V.) an.  
 
Der Streifen entlang des Wetzendorfer Landgrabens wird im FNP als Grünfläche inkl. 
übergeordneter Freiraumverbindung von Osten (Thon) nach Westen dargestellt, der 
zentrale Teil südlich des BFW auch als sog. „T-Fläche“ (Schwerpunktgebiet Land-
schaftsentwicklung / Biotopverbundsystem entlang des Grabens; Typ Feuchtgebiet). 
Am nördlichen Rand dieser „T-Fläche“ ist zudem mittig eine gem. § 30 BNatSchG i.V.m. 
Art. 23 BayNatSchG geschützte Fläche (< 3.000 m²) verzeichnet (ehem. „13d-Fläche“). 
Eine weitere übergeordnete Freiraumverbindung im Osten führt von Süden (auf Höhe 
der geplanten Grundschule) nach Norden. Dieser Bereich sowie ein Streifen entlang 
des Seegrabens sind als Grünflächen dargestellt, welche die im Nordosten angrenzend 
geplanten Wohnbauflächen (künftiger Teil-B-Plan Nr. 4641 B) einfassen.  
 
Das Plangebiet wird zudem von einer Richtfunkstrecke des Nürnberger Fernsehturms 
von Süden nach Norden durchschnitten und befindet sich zum größten Teil im Bau-
schutzbereich des Nürnberger Verkehrsflughafens gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1a des Luft-
verkehrsgesetzes (LuftVG), ein kleinerer Teil südwestlich davon im Bauschutzbereich 
gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1b LuftVG. In diesem Bereich bedarf das Errichten von Bauwerken 
ab einer bestimmten Höhe der Zustimmung der Luftfahrtbehörde. 
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 Vorhandene Bauleitpläne im Bereich des Plangebiets: 
 
B-Plan Nr. 
(* an Plangebiet 
angrenzend) 

Beschreibung 
B-Plan Nr. 
(* an Plangebiet 
angrenzend) 

Beschreibung 

Nr. 4256  
A / B* 

in Kraft (jeweils) Nr. 4274 
im Verfahren  
mit Aufstellungsbeschluss 

Nr. 3922 /  
Nr. 4043 /  
Nr. 4116 /  
Nr. 4195 / 
Nr. 4506 

jeweils: 
 
in Kraft,  
(in Teilbereichen aufgehoben, 
z.T. mit Änderung) 

Nr. 4234 /  
Nr. 3725 /  
Nr. 3687* 

unwirksam /  
eingestellt / 
eingestellt 

 
Ergänzung: Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4641 A überlagert teilweise den Geltungsbereich der Satzung Nr. 29 
und grenzt randlich an den Geltungsbereich der Satzung Nr. 21 (jeweils Aufhebungssatzung; in Kraft). 

 
 Stadtbiotopkartierung der Stadt Nürnberg (s. Anlage 3 und Kap. 2.4.1): 

 
Nr. (* an Plangebiet 

angrenzend) Beschreibung 

N-1072* 

(Teilfläche 001) 
Naturnahe Hecke nördlich Wetzendorf 

N-1073* 

(Teilfl. 001/003) 
Teile des Gehölzbestandes um das Gelände  
des Berufsförderungswerks (BFW) 

N-1086* 

(Teilfläche 009) 
Verschiedene Gehölze auf dem Gelände  
eines Ausbildungszentrums (Bauindustriezentrum/BIZ) 

 
 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Stadt Nürnberg (s. Anlage 3 und Kap. 2.4.1): 

 
ABSP-Fläche Nr. Beschreibung Bewertung 

338 Hecke an der Parlerstraße lokal bedeutsam 

339  

(direkt angrenzend) 
Ruderalflur am  
Wetzendorfer Landgraben 

lokal bedeutsam 

340 
Hochstaudenfluren entlang des  
Wetzendorfer Landgrabens 

lokal bedeutsam 

341 

(angeschnitten) 
kleine Anteile des Gehölz- 
bestandes um das BFW-Gelände 

regional bedeutsam 

343 

(angeschnitten) 
heute verbuschte Brachen lokal bedeutsam 

365 

(angeschnitten) 

Ruderalflur westlich BIZ (hier der 
Randbereich mit Gehölzen östlich  
der Parlerstraße) 

regional bedeutsam 

379 

(direkt angrenzend) 

ehemalige Gartenbrache und heutige 
Heckenstruktur nördlich Wetzendorf 
(Biotop N-1072-001) 

lokal bedeutsam 

380 Ruderalflur mit Gebüschen lokal bedeutsam 

381 

(direkt angrenzend) 
heute teils verbuschte Ruderalflur lokal bedeutsam 

 
 Faunistische Angaben nach der Artenschutzkartierung (ASK): s. Kap. 2.4.2 

 
 Geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG:  

 

Eine Teilfläche des außerhalb des B-Planumgriffs befindlichen Biotops Nr. N-1074-001 
(Lückiges Weidengebüsch und Landschilf östlich des BFW) steht unter dem Schutz des 
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§ 30 BNatSchG; dieser Umstand konnte auch im Rahmen der Erstellung einer Biotop- 
und Flächennutzungstypenkartierung für das Gesamtgebiet Wetzendorf im Jahr 2017 
bestätigt werden. Im Rahmen der Kartierung wurden weitere kleinflächige Areale des 
Typs 6.3 (Röhrichte, Riede, Hochstauden) ermittelt (s. Kap. 2.4), welche innerhalb des 
Plangebiets liegen (vgl. auch Planteil zum B-Plan Nr. 4641 A).  

 
 Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Land-

schaftsbestandteile sowie Wasserschutzgebiete und festgesetzte bzw. vorläufig         
gesicherte Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern:  
 

Für den Wetzendorfer Landgraben von der „Quelle“ südwestlich der Grünanlage 
„Volkspark Marienberg“ bis zur späteren Mündung in die Pegnitz wurde das Über-
schwemmungsgebiet (Ü-Gebiet) für das hundertjährliche Hochwasser (HQ100) ermittelt 
und gem. § 76 Abs. 3 WHG vorläufig gesichert (Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Nürnberg Nr. 5 vom 03.03.2021). Das B-Plangebiet umfasst einen Teilausschnitt 
dieses Überschwemmungsgebiets (s. Planteil zum B-Plan Nr. 4641 A sowie Kap. 2.3). 

 
 FFH- oder SPA-Gebiete1:  

im B-Planumgriff oder in relevanter Nähe zum B-Plangebiet nicht vorhanden 

 

2.  Bes tandsaufnahme des derze i t igen Umw el tzus tands 
(Basisszenar io )  sow ie  Bew ertung der  Umw el t -
ausw irkungen /  Prognose be i  Durchführung der  P lanung  

Inwieweit bei der Aufstellung des B-Plans Nr. 4641 A die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 
und § 1a BauGB als auch die umweltrelevanten Ziele aus Fachgesetzen und -plänen (vgl. 
Anhang) berücksichtigt wurden, wird nachfolgend beschrieben. Eine ausdrückliche Unter-
scheidung zwischen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umweltbelange er-
folgt, soweit eine Unterscheidung möglich ist und hierfür konkrete Anhaltspunkte bestehen. 

2.1 Fläche 

Ausgangssituation 
Das ca. 22,3 ha große Plangebiet liegt im Nordwesten des Nürnberger Stadtgebietes im 
südlichen Randbereich des Knoblauchslandes. Es reicht von der Parlerstraße und der Wet-
zendorfer Straße im Süden bis auf Höhe des Südrands des BFW-Areals (bzw. westlich 
davon bis zur Schleswiger Straße) nach Norden sowie vom Thoner Ortsrand im Bereich 
Lerchenstraße / Forchheimer Straße im Osten bis zur Prälat-Nicol-Straße und Wachtel-
straße im Westen. Ein Teil der umfassten Flurstücke befindet sich in städtischem Eigen-
tum. Aktuell zeichnet sich das Plangebiet, das auf einer Länge von mehr als 700 m vom 
Wetzendorfer Landgraben (inkl. Zufluss des Seegrabens) von Osten nach Westen durch-
zogen wird, durch eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen auf größtenteils un- bzw. 
geringversiegelten, z.T. auch naturbelassenen, Flächen aus:  

 
 Acker- und Gartenbauflächen (meist intensiv)  Brach-/Ruderalflächen 
 Wiesen(-brachen) / (ehem.) Hausgärten  Parkplatz-/Lagerflächen 
 (z.T. verkrautete) Grabenstrukturen  vereinzelt Wohnnutzung 
 (Baum-)Hecken und Feld-/Gehölze  Kirchweihplatz / Anger 

                                                
1 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (FFH = Fauna-Flora-Habitat / SPA = Special Protected Areas) 
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An das Plangebiet grenzen Flächen unterschiedlicher Nutzungsarten an; der optisch        
dominierende Gebäudekomplex des Berufsförderungswerks südlich der Schleswiger 
Straße befindet sich außerhalb des B-Planumgriffs. Während (süd)östlich die bestehende 
bzw. die an der Forchheimer Straße in Realisierung befindliche Wohnbebauung des Stadt-
teils Thon anschließt (bisheriger Ortsrand), grenzen südlich der Parlerstraße ausgedehnte 
Sportflächen sowie das Gelände des Bauindustriezentrums (BIZ) der Bayerischen Bau-
industrie an. Nach Südwesten bzw. Westen schließt mit gemischt genutzten Flächen (Woh-
nen, Gewerbe, Landwirtschaft/Gewächshäuser, etc.) der Altort von Wetzendorf an, welcher 
nach Norden hin in überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen überleitet.  
 
Insgesamt ist das Plangebiet aufgrund seiner Lage im Bereich der historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft des Knoblauchslandes, seiner überwiegenden Funktion als (intensive) 
landwirtschaftliche Nutzfläche sowie infolge des weitgehend sehr geringen Versiegelungs-
grads und der ökologischen Bedeutsamkeit für eine Reihe von Schutzgütern (s. Kap. 2.2ff.) 
in Bezug auf das Schutzgut Fläche von sehr hoher Bedeutung.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Mit Ausnahme weniger, im Bestand vorhandener, Gebäude und Wegeflächen sowie         
bereits heute versiegelter Straßenverkehrsflächen erfolgt mit der Realisierung der Planung 
im nahezu gesamten Plangebiet eine umfangreiche Inanspruchnahme von großteils inten-
siv landwirtschaftlich genutzten Flächen für Verkehrs-, Siedlungs- und Grünflächen. Ferner 
werden damit auch natürliche Lebensräume (v.a. für boden- und hecken-/gebüschbrütende 
Vogelarten wie auch für Fledermäuse) und z.T. naturbelassene Areale in Anspruch           
genommen. Die Grundlage für die bestehende acker- und gartenbauliche Nutzung geht 
dadurch in erheblichem Umfang verloren; gem. § 1a Abs. 2 BauGB bedarf es einer hin-
reichenden Begründung, weshalb landwirtschaftliche Flächen in diesem Maße in Anspruch          
genommen werden (siehe hierzu Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A).  
 
Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass es sich bei dem Vorhaben in einem Um-
fang von ca. 22,3 ha Fläche, davon ca. 7 ha (Neu-)Baufläche, in der Gesamtbetrachtung 
weder um eine Maßnahme der Innenentwicklung, noch der Nachverdichtung handelt. Ab-
gesehen von einer kleinen Brachfläche im Südwesten (Zwickel zwischen Parlerstraße und 
Alter Parlerstraße) sowie bestehenden Straßenverkehrsflächen handelt es sich bei vorlie-
gender Planung auch nicht um die Wiedernutzung von Brachflächen oder die Inanspruch-
nahme bestehender Siedlungs- und/oder Verkehrsflächen. Daher sind mit der Planung ins-
gesamt erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche verbunden. 

2.2 Boden 

Ausgangssituation 
Der geologische Untergrund im Plangebiet wird aus Schichten des Sandsteinkeupers      
gebildet. Dabei steht im südlichen und östlichen Teilbereich der Coburger Sandstein mit 
tonig-lehmigen Basisletten an und streicht in Richtung Wetzendorfer Landgraben aus. Im 
zentralen und im westlichen Teilbereich steht der Blasensandstein an der Geländeober-
kante (GOK) an. Weiter finden sich sandige bis lehmige quartäre Talfüllungen im Bereich 
des Wetzendorfer Landgrabens. Im gesamten Gebiet können im Untergrund tonig-lehmige 
Zwischenlettenlagen in unterschiedlicher Mächtigkeit vorkommen und auch bereichsweise 
an der Oberfläche ausstreichen. Zudem können geringmächtige sandige, teils schluffige 
Lockersedimente den Festgesteinsuntergrund überdecken. Nördlich der Parlerstraße kön-
nen diese, zusammen mit dem Verwitterungshorizont der Sandsteine, auch eine Mächtig-
keit von mehr als 2 Metern erreichen. Im zentralen Bereich der geplanten Parkanlage ist 
der anstehende Sandstein bis in eine Tiefe von ca. 4 - 5 m unter GOK stark verwittert. 
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Die Böden im Plangebiet sind großteils nicht bebaut bzw. unversiegelt und werden acker-
baulich oder gärtnerisch genutzt. Im Nordosten, im Bereich östlich des Seegrabens, und in 
einem ca. 150 m breiten Korridor entlang des Wetzendorfer Landgrabens stellen die Böden 
wechsel- bis mäßig-feuchte Standorte dar und weisen daher Arten- und Biotopschutzfunk-
tion auf. Im Süden des Plangebiets weisen die dort vorkommenden Böden laut ABSP eine 
mittlere bis hohe Ertragsfunktion auf. Die direkt anschließenden Flächen zwischen den 
beiden West-Ost-Verbindungen an die Wachtelstraße weisen verbreitet weitgehend intakte 
Bodenfunktionen auf. Lediglich die versiegelten Flächen im Südwesten verfügen nur noch 
über eingeschränkte Bodenfunktionen. Vorkommen und Verteilung der vorrangigen         
Bodenfunktionen können der Anlage 1 entnommen werden. Die weit verbreiteten               
gewässer- und grundwassernahen Standorte sind als verdichtungsempfindlich zu bewer-
ten. Damit ist der Großteil des Plangebiets von hoher Bedeutung für das Schutzgut Boden.  
 
Im Rahmen von orientierenden Altlastenerkundungen konnten im Bereich der landwirt-
schaftlichen Flächen südlich der Schleswiger Straße (künftiger Teil-B-Plan Nr. 4641 B) z.T. 
erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Boden festgestellt werden (Schwermetalle / PFC), 
welche vermutlich aus der Aufbringung von Klärschlamm herrühren. Diese Erkenntnisse, 
welche prinzipiell auch auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Plangebiet über-
tragbar sind, sind dementsprechend auf Objektplanungsebene bei der Planung, Genehmi-
gung und Herstellung der künftigen Grünfläche („Wetzendorfer Park“) zu berücksichtigen. 
 
Da im Plangebiet (und im engeren Umfeld) auf Grundlage von Luftbild- und Quellenaus-
wertungen zahlreiche kampfmittelrelevante Strukturen nachgewiesen werden konnten, 
wird für das gesamte Gebiet empfohlen, Untergrundeingriffe durch vorgezogene bzw. bau-
begleitende kampfmitteltechnische Erkundungsmaßnahmen abzusichern (s. Kap. 2.6.3). 
 
Insgesamt ist das Plangebiet für das Schutzgut Boden von hoher Bedeutung. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Die vorgesehene Ausweisung großflächiger Baugebiete stellt eine weitreichende Flächen-
inanspruchnahme dar und bedeutet einen im Vergleich zum aktuellen Bestand deutlichen 
Anstieg der Überbauung und damit der Bodenversiegelung. Durch die Versiegelung und 
die weitreichenden Bodenverdichtungen werden die ökologischen Bodenfunktionen, v.a. 
die Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen und die Regelungsfunktion für den Wasser-
haushalt, insb. die Wasserspeicherkapazität, umfangreich eingeschränkt. Überdies geht 
die Grundlage für die bestehende landwirtschaftliche Nutzung verloren (s. Kap. 2.1). 
 
Der B-Planentwurf sieht eine weitgehend kompakte und verdichtete Bebauung mit sehr 
hohem Anteil an Geschosswohnungsbau vor, wodurch der grundsätzlichen Forderung zum 
flächensparenden Bauen als Verringerungsmaßnahme in hohem Maße Rechnung            
getragen wird. Auch können im Bereich der zusammenhängenden Grünfläche und der   
Retentionsräume entlang des Wetzendorfer Landgrabens, d.h. im Bereich ökologisch 
hochwertiger Böden, die natürlichen Bodenfunktionen weitestgehend erhalten bzw. nach 
Herstellung der Parkanlage wiederhergestellt werden, wodurch das künftig renaturierte 
bzw. ökologisch ausgebaute Gewässer über Flächen verfügt, die bei Hochwasser über-
schwemmt werden können.  
 
Durch die Realisierung der Planung ist insgesamt mit erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden zu rechnen. Die nachteiligen Auswirkungen werden durch 
die Beachtung und Umsetzung von konfliktmindernden Maßnahmen jedoch teilweise ge-
mindert (s. Kap. 4). 
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2.3 Wasser 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet wird vom Wetzendorfer Landgraben (Gewässer III. Ordnung) in Ost-West-
Richtung durchflossen. Mit dem Seegraben am Nordrand liegt ein weiteres Fließgewässer 
III. Ordnung vor, welches derzeit nach Verlauf am Ost- und Südrand des BFW-Areals im 
westlichen Teilbereich des Plangebiets in den Wetzendorfer Landgraben mündet. Das 
Überschwemmungsgebiet (Ü-Gebiet) der Gewässer für ein hundertjährliches Hochwasser 
(HQ100) wurde inzwischen ermittelt und gem. § 76 Abs. 3 WHG vorläufig gesichert (s. An-
lage 3 bzw. Planteil zum B-Plan Nr. 4641 A). Die Hauptentwässerung des Plangebietes 
verläuft nach aktuellen Erkenntnissen über den Seegraben.  
 
Das Grundwasser (GW) steht entlang eines breiten Korridors parallel zum Wetzendorfer 
Landgraben mit einem Flurabstand von weniger als 1 m sehr hoch an (s. Anlage 2b). Nach 
Süden steigen die GW-Flurabstände auf bis zu 8 - 9 m an (entsprechend der Topographie 
des Plangebiets, s. Anlage 2a). Dort können zusätzlich höher anstehende Schichtwasser-
horizonte auf Lettenlagen vorkommen und Staunässe oder temporäre GW-Vorkommen 
verursachen. Auch in anderen Teilbereichen des Plangebiets wurden Teilgrundwasser-
stockwerke beobachtet, die sich auf im Sandstein eingeschalteten stauenden Horizonten 
ausbilden. Im Rahmen der Erkundung durch ein Fachbüro wurde der GW-Flurabstand mit-
tels einer Stichtagsmessung ermittelt, welche im jahreszeitlichen Verlauf tendenziell nied-
rige GW-Stände abbildet. Zudem ist auch aufgrund der geringen Niederschläge in den    
vorangegangenen Jahren 2018/2019 von einem generellen Niedrigstand des Grundwas-
sers auszugehen. Die GW-Fließrichtung ist von Nordost nach Südwest gerichtet, erfährt 
allerdings lokal im westlichen Bereich des Plangebiets infolge der hydraulischen Entwäs-
serung durch den Wetzendorfer Landgraben eine Ablenkung nach Süden (s. Anlage 2c).  
 
Die weit verbreiteten gewässer- und grundwassernahen Standorte sind als verdichtungs-
empfindlich zu bewerten und haben eine hohe Bedeutung für den Wasser- und auch Hoch-
wasserschutz und sind damit als hochwertig für das Schutzgut Wasser einzustufen. 
 
Die Versickerungseignung im Plangebiet ist wegen der Grundwassernähe und der nur ge-
ringmächtigen Lockersedimentvorkommen für große Teilbereiche insgesamt als mäßig bis 
schlecht einzustufen. Im Süden des Plangebiets kommen dagegen zur Niederschlags-   
wasserbeseitigung im Bereich der neu ausgewiesenen Bau-, Grün- und Verkehrsflächen 
Mulden- oder Rigolenversickerungsanlagen in Betracht. Die tatsächliche Eignung und Aus-
gestaltung ist durch konkrete Erkundungsmaßnahmen am (jeweiligen) Ort der geplanten 
Versickerungsanlage im Vorfeld zu prüfen.  
 
Das Plangebiet liegt vollständig im Verbandsgebiet des Wasserverbandes Knoblauchs-
land; drei wasserrechtlich genehmigte Beregnungsbrunnen liegen im Geltungsbereich. In 
den zwischenzeitlich errichteten GW-Messstellen konnten an mehreren Aufschlüssen er-
höhte Schwermetallkonzentrationen im Grundwasser gemessen werden (insb. Kupfer). 
Daneben waren z.T. auch die Parameter KW-Index, PAK, LHKW, BTEX, Phosphat und 
Nitrat auffällig.  
 
Insgesamt ist das Plangebiet für das Schutzgut Wasser von hoher Bedeutung. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die vorgesehene großflächige Bodenversiegelung im südlichen Teilbereich erfolgt 
ein schwerwiegender Eingriff in den Wasserhaushalt, indem insb. die Wasseraufnahme- 
und -speicherkapazität umfangreich eingeschränkt wird. Innerhalb der zusammenhängen-
den Grünfläche und der Retentionsräume entlang des Wetzendorfer Landgrabens wird ein 
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Bereich verbleiben bzw. wiederhergestellt, welcher in seiner Wirkung die natürlichen öko-
logischen Bodenfunktionen erfüllen kann und damit auch für das Oberflächengewässer 
Flächen bietet, die bei Hochwasser überschwemmt werden können.  
 
Durch die im Planungsprozess erfolgten Anpassungen der Planung wird das Überschwem-
mungsgebiet (HQ100) des Wetzendorfer Landgrabens von Bebauung freigehalten. Die Hö-
henplanung sieht zudem vor, dass die Bau- und Verkehrsflächen nahezu flächendeckend 
1 m über den berechneten Wasserspiegellagen eines Extremhochwassers zum Liegen 
kommen; insofern wurden die Belange des Hochwasserschutzes insgesamt in sehr hohem 
Maße berücksichtigt. Bei den geplanten Baumaßnahmen ist zudem eine Verdichtung der 
ökologisch wertvollen Böden möglichst zu vermeiden. 
 
Die Konzeption der Entwässerungsanlagen sieht vor, dass die anfallenden Niederschlags-
abflüsse in den zwischen den Baugebieten angeordneten Grünanlagen („Grünfingern“) 
zwischengespeichert und verzögert in den Wetzendorfer Landgraben eingeleitet werden 
(unter Berücksichtigung der zulässigen Drosselwasserabflüsse). Innerhalb der privaten 
Bauflächen müssen über die Entwässerungseinrichtungen Niederschlagsvolumina bis zu 
einem 5-jährigen Regenereignis zurückgehalten werden können. Straßenparallel verlau-
fende Entwässerungsmulden entlang der ausgebauten Parlerstraße und z.T. entlang der 
öffentlichen „Grünfinger“ in Kombination mit mehreren Zisternen zur Bewässerung von 
Straßenbäumen („Baumrigolen“) dienen der Entwässerung der zugehörigen Verkehrs-    
flächen bis hin zum 5-jährigen Regenereignis. Größere Abflussmengen bis hin zum 10-
jährigen Regenereignis werden in den „Grünfingern“ zurückgehalten. Darüberhinaus-      
gehende Niederschlagsereignisse werden, nach Überleitung aus den „Grünfingern“, durch 
die vorgesehene Geländemodellierung im Westteil der Parkanlage schadlos zurückgehal-
ten und in den, in diesem Gewässerabschnitt künftig voraussichtlich leicht nach Norden 
verlegten, bachaufwärts mit dem von Norden zufließenden Seegraben zusammengeführ-
ten und ökologisch ausgebauten bzw. renaturierten, Wetzendorfer Landgraben abgeleitet.  
 
Für die Einleitung(en) in den Wetzendorfer Landgraben bzw. für die Versickerung in den 
Retentionsflächen ist eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig. Der ökologische 
Ausbau des Wetzendorfer Landgrabens und der angrenzenden Flächen ermöglicht grund-
sätzlich eine Verbesserung der Gewässerqualität. Jede wesentliche Umgestaltung eines 
Gewässers oder seiner Ufer oder die Schaffung eines Gewässers stellt dabei einen Ge-
wässerausbau i.S.d. § 67 Abs. 2 WHG dar, so dass es zur Genehmigung für die detaillierte 
Objektplanung zum „Wetzendorfer Park“ einer wasserrechtlichen Planfeststellung bedarf 
(§ 68 WHG). Das diesbzgl. Verfahren befindet sich derzeit in Vorbereitung durch die Ver-
waltung und konzentriert neben wasserrechtlichen Fragestellungen insb. auch natur- und 
artenschutzrechtliche Aspekte. Das Ergebnis einer bereits seitens der Unteren Wasser-
rechtsbehörde durchgeführten standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gem. UVPG 
ergab, dass für das beantragte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. Zusammenfassend 
kann davon ausgegangen werden, dass mit der Umsetzung des Vorhabens eine ökolo-
gische Aufwertung des Vorhabenbereichs verbunden ist (Entscheidung: 05.09.2022).  
 
Im westlichen Teil des Plangebiets kann es aufgrund lokaler Grundwasser (GW)-Auf-
stauungen durch die in den GW-Bereich eingreifende Bebauung zu einer Verringerung des 
GW-Flurabstandes im zentralen Parkbereich und somit zu einer erhöhten Vernässung der 
Bodenzone kommen. Hinsichtlich der Planung von Tiefbaumaßnahmen sind im Falle der 
Durchteufung von stauenden Horizonten (insb. der Basisletten im südlichen Teilbereich) 
tieferliegende gespannte GW-Verhältnisse zu beachten (auf die entsprechenden Hinweise 
im Entwässerungskonzept und in der Satzung zum B-Plan Nr. 4641 A wird verwiesen).  
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Die im Plangebiet vorhandenen GW-Messstellen sind, soweit bautechnisch möglich, zu 
erhalten, auch, um auf Objektplanungsebene das weitere Vorgehen bzgl. der o.g. Befunde 
bzw. Auffälligkeiten abklären zu können. Sollte es im Zuge der Umsetzung der Planung zu 
Betroffenheiten hinsichtlich der GW-Messstellen oder der Beregnungsbrunnen kommen, 
wird eine enge Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, dem Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) und dem Umweltamt vorgesehen.  
 
Durch die Realisierung der Planung ist insgesamt mit erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. Die nachteiligen Auswirkungen werden durch 
die Beachtung und Umsetzung von konfliktmindernden Maßnahmen jedoch teilweise ge-
mindert (s. Kap. 4). 

2.4 Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 

Wechselwirkungen: Naturbelassene, unversiegelte Bereiche mit schattenspendenden   
Gehölzen verbessern als Kaltluftentstehungsgebiete das Lokalklima und können die nega-
tiven Auswirkungen des Klimawandels (Zunahme Hitzetage / Starkregenereignisse) auf die 
menschliche Gesundheit in bebauten Gebieten mildern. Ebenso bleiben dort die Boden-
funktionen und die Grundwasserneubildung erhalten. 
 

2.4.1 Pflanzen 

Ausgangssituation / Bestand 
In der Stadtbiotopkartierung (2008) wurden im Bereich des Plangebiets drei direkt an den 
B-Plan angrenzende bzw. diesen geringfügig anschneidende Biotop(teil)flächen erfasst 
(vgl. Kap. 1.2 / Anlage 3). Im Nordwesten, nördlich des geplanten Geh-/Radwegs in Rich-
tung Wachtelstraße, handelt es sich dabei um eine Heckenstruktur, im Norden um Teile 
des Gehölzbestandes rund um das BFW-Gelände sowie im Südwesten um Gehölz-     
strukturen auf dem BIZ-Gelände an der Parlerstraße. Im Rahmen der Erstellung einer       
Biotop- und Nutzungstypenkartierung konnten zudem kleinflächige Areale des Typs 6.3 
(Röhrichte, Riede, Hochstauden) ermittelt werden, die gem. § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 
BayNatSchG als Biotope geschützt sind. Neben einer Fläche im äußersten Osten, im Be-
reich des aufgeweiteten Wetzendorfer Landgrabens, handelt es sich um Areale im west-
lichsten Teil der geplanten öffentlichen Grünfläche (Fl.Nrn. 691-694, Gmkg. Wetzendorf), 
ebenfalls im Nahbereich des Wetzendorfer Landgrabens (s. auch Darstellung im Planteil 
zum B-Plan Nr. 4641 A). 
 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP, 1996) wurden innerhalb des Plangebiets 
bzw. direkt daran angrenzend mehrere Biotop(teil)flächen erfasst (vgl. Kap. 1.2 / Anlage 
3). Von Westen nach Osten handelt es sich dabei um eine ehemalige Gartenbrache und 
heutige Heckenstruktur (entspricht Biotop N-1072-001), um Ruderal- sowie Hochstauden-
fluren entlang des Wetzendorfer Landgrabens, eine Hecke nördlich der Parlerstraße, klei-
nere Anteile des Gehölzbestandes rund um das BFW-Gelände, südöstlich davon zwei wei-
tere Brachen/Ruderalfluren (die westliche Fläche ist heute überwiegend eine Gemüse-   
anbaufläche) und -an die südöstliche Ecke des Plangebietes anschließend- eine teils ver-
buschte Ruderalflur. Randlich angeschnitten ist zudem eine Ruderalflur westlich des BIZ 
(Randbereich mit Gehölzen östlich der Parlerstraße). 
 
Wertgebend für das Plangebiet sind aus vegetationskundlicher Sicht die vorhandenen Ge-
hölzstrukturen, Teilbereiche des Wetzendorfer Landgrabens und des Seegrabens sowie 
ältere Brachflächen und Ruderalfluren. Durch die Stadtbiotopkartierung und das ABSP 
wurden die genannten Strukturen größtenteils erfasst. Ausnahmen bilden einige Flächen 
am östlichen Rand des Plangebiets („Stöck“ im Bereich des aufgeweiteten Wetzendorfer 
Landgrabens), die ca. 2005 aus der Nutzung genommen wurden und nun von Gehölzen, 



 

 12 

Ruderalfluren und z.T. auch Hochstaudenbereichen eingenommen werden, sowie v.a. die 
Bäume und Gehölz-/Heckenstrukturen in der Südostecke des Plangebiets, nördlich der 
Parlerstraße und an der Westgrenze in Bereichen südlich des Wetzendorfer Landgrabens. 
 

Alle genannten wertgebenden Strukturen haben eine hohe Eingriffsempfindlichkeit. In den 
landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Bereichen ist die Eingriffsempfindlichkeit 
hingegen als gering bis mittel zu bewerten. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Der künftige Verlauf des Gewässersystems Wetzendorfer Landgraben und Seegraben wird 
im Planteil nicht flächenscharf dargestellt. Ein breiter festgesetzter Korridor zur naturnahen 
Gewässerentwicklung vermittelt allerdings, in Ergänzung durch diesbzgl. textliche Fest-
setzungen, einen grundlegenden optischen Eindruck des potenziellen neuen Gewässer-
verlaufs, welcher in der Objektplanung zum „Wetzendorfer Park“ auf Genehmigungsebene 
abschließend definiert wird.  
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen sowie die landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten 
Flächen nördlich der Parlerstraße werden durch die Darstellung von Bau-, Grün- und Ver-
kehrsflächen in einem breiten Band von Westen nach Osten überplant; dabei geht u.a. 
auch das ABSP-Biotop Nr. 338 sowie der größte Teil der Brachfläche östlich des Bestands-
Gewerbebetriebs verloren. Ein Teil der wertgebenden Vegetationsstrukturen außerhalb, 
insb. nördlich, der Bauflächen kommt jedoch künftig innerhalb der geplanten öffentlichen 
Grünfläche entlang des Wetzendorfer Landgrabens zum Liegen. Die dortigen, im Rahmen 
der Baum-/Gehölzbestandsaufnahme ermittelten und bewerteten Bestandsstrukturen, 
werden erhalten bzw. standortgerecht weiterentwickelt und durch Neupflanzung von Bäu-
men, Gehölzen und weiterer Strukturen ergänzt, was im Rahmen der grünordnerischen 
Festsetzungen planerisch gesichert und danach in der konkreten Objektplanung zum „Wet-
zendorfer Park“ detailliert festgelegt wird. Eine planungsrechtliche Sicherung erfolgt ferner 
für die geplanten Neupflanzungen von Bäumen und weiteren Grünstrukturen in den (priva-
ten) Bauflächen und auch innerhalb der Verkehrsflächen, insb. entlang der Parlerstraße.  
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch die Planung einige wertvolle Biotopflächen und 
Gehölz-/Heckenstrukturen teilweise oder vollständig verloren gehen, an anderer Stelle der-
zeit gartenbaulich oder landwirtschaftlich genutzte Bereiche überbaut oder aber in Grün-
flächen umgewandelt und damit aus vegetationskundlicher Sicht aufgewertet werden. In 
der Gesamtbilanz ist der Eingriff bei Umsetzung der Planung daher als erheblich nachteilig 
einzustufen. Die nachteiligen Auswirkungen werden jedoch durch umfassende grünordne-
rischen Festsetzungen innerhalb der Bau-, Verkehrs- und Grünflächen deutlich gemindert, 
insb. durch ein hohes Maß an Neupflanzungen von Bäumen, Gehölzen und weiteren Grün-
strukturen sowie den Erhalt und die Weiterentwicklung von wertvollen Bestandsstrukturen.  
 

2.4.2 Tiere 

Ausgangssituation / Bestand 
Im Rahmen der Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für den Gel-
tungsbereich des Gesamt-B-Plans Plan Nr. 4641 „Wetzendorf“ (auf Basis des damaligen 
Strukturplans) wurden bereits 2017 verschiedene Erhebungen zu planungsrelevanten     
Artengruppen (Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Wirbellose, Nachtfalter) durch-
geführt. Für den Teil-B-Plan Nr. 4641 A wurde auf Basis der vorliegenden Planung zwi-
schenzeitlich eine separate saP erarbeitet (Stand: 28.07.2022). Ferner liegen für das Plan-
gebiet verschiedene Artnachweise in der Artenschutzkartierung vor. Diese Daten sowie 
eine im April 2020 durchgeführte Habitatbaum- und Gebäudekontrolle, eine ergänzende 
Ortseinsicht am 24.02.2021 mit, räumlich geringfügig ergänzter, Baumkontrolle sowie eine 
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im Frühjahr 2022 durchgeführte Amphibienkartierung zum Nachweis eventueller Knob-
lauchkrötenlebensräume, bilden die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen:  
 
Säugetiere 
Im Geltungsbereich wurden drei Fledermausarten konkret nachgewiesen: Abendsegler, 
Mücken- und Zwergfledermaus; letztere wurde hauptsächlich im direkten Umfeld des Plan-
gebiets, z.B. an der Baumreihe am Süd- und Westrand des BFW-Areals sowie im Bereich 
des dortigen Teiches nachgewiesen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Leitstruk-
turen wie Hecken und Baumreihen haben als Jagdlebensraum eine Bedeutung für die 
nachgewiesenen Fledermausarten. Die Rauhautfledermaus kann für das Gebiet als poten-
zieller Überwinterer in Baumhöhlen angenommen werden, geeignete Strukturen in Bäu-
men sind im Gebiet vorhanden. Somit sind insgesamt vier, z.T. auf einer Vorwarnliste bzw. 
Roten Liste (RL) verzeichneten, Fledermausarten von der Planung betroffen. 
 
Vögel 
Vögel nutzen die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sowohl zur Nahrungssuche als 
auch als Bruthabitat. Es liegen insgesamt für 34 Vogelarten aktuellere Nachweise vor, bei 
denen es sich überwiegend um die typische Vogelfauna der offenen Feldflur handelt sowie 
um Vogelarten aus Siedlungen und Gärten sowie Gehölzbrüter. Dabei ist zwischen           
gesicherten Brutnachweisen, Brutverdacht oder nur einer Feststellung als Durchzügler      
oder Nahrungsgast zu unterscheiden. 10 der kartierten Arten stehen auf einer Vorwarnliste 
bzw. Roten Liste (vgl. Tab. 1), davon wurden sechs Arten als Brutvögel nachgewiesen. 

 
 
Tab. 1: Gefährdung und Bestandsgröße der 2017 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brut-
vogelarten, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist 
 

Deutscher Name  RL D  RL BY  Status  Bestand  

Feldsperling  V  V  Bv  2 Bp  

Feldlerche  3  3  Bv  1 Bp  

Gartenrotschwanz  - 3  Bv  1 Bp  

Goldammer  - - Bv  1 Bp  

Haussperling  - V  n.b. n.b.  

Kiebitz  2  2  mBv  1-2 Bp  

Klappergrasmücke  - 3 Bv  1 Bp  

Rebhuhn  2  2  Bv  1 Bp  

Star  3 - n.b.  n.b.  

Stieglitz  - V  n.b.  n.b.  
 

RL B:   
 

Rote Liste Bayerns (Bay. Landesamt für Umwelt, 2016)  
RL D:   Rote Liste Deutschlands (RYSLAVY et al., 2020)  

Kategorien: 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, V = Vorwarnliste, - = ungefährdet  
Status:   Bv = sicherer Brutvogel, mBv = möglicher Brutvogel (Brutzeitfeststellung), n.b.= nicht bekannt, da hierzu 

keine Daten vom Büro ifanos Landschaftsökologie vorliegen 
Bestandsgröße:   Bp = Brutpaar, n.b. = nicht bekannt, da hierzu keine Daten vom Büro ifanos Landschaftsökologie vorliegen  

 
Der Geltungsbereich ist im zentralen Bereich durch eine offene Feldflur geprägt, die ein 
wichtiger (Teil-)Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten ist. Von hoher Bedeutung sind 
hier insbesondere die bodenbrütenden Vogelarten Kiebitz (RL D 2), Feldlerche (RL D 3) 
und Rebhuhn (RL D 2), die alle mit Brutnachweisen im Gebiet festgestellt wurden.  
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Gehölzbestände rahmen das Gebiet randlich ein und stellen wichtige Rückzugs- und Nist-
plätze für Gebüsch- und Gehölzbrüter dar. Ältere Baumbestände finden sich v.a. im Süd-
osten des Gebietes innerhalb und entlang der Gärten sowie am südlichen Rand zum BFW-
Areal, was sich auf die Artzusammensetzung auswirkt. Wiesenbrachen und Ruderalfluren 
sowie vielfältig strukturierte und artenreiche, z.T. aufgelassene Gärten im Gebiet stellen 
als Ergänzung der intensiv bewirtschafteten Ackerflächen wichtige Nahrungshabitate (v.a. 
auch im Winterhalbjahr) dar. Der Siedlungsbereich von Wetzendorf und Thon ist zudem 
Lebensraum verschiedener Gebäudebrüter. Weitere vorkommende Vogelarten gehören 
zur ökologischen Gilde der Hecken- und Baumbrüter, die in den Randbereichen und den 
Gärten geeignete Brutmöglichkeiten vorfinden. An Heckenbrütern wurden die Goldammer 
und die Klappergrasmücke (RL BY 3) nachgewiesen. Die Kartierung relevanter Habitat-
bäume ergab 32 als wertvoll und 6 als sehr wertvoll eingestufte Bäume im Bereich des 
Plangebiets. Diese bieten Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten. Hierzu zählen Feldsperling 
(RL D V), Gartenrotschwanz (RL BY 3) und Grünspecht, welcher streng geschützt ist.  
 
Bei der Ortseinsicht am 24.02.2021 wurden außerdem jagende Turmfalken und Mäuse-
bussarde sowie Wacholderdrosseln festgestellt. Das Gebiet hat damit auch eine Bedeu-
tung als Durchzugs- und Rastgebiet und Nahrungshabitat für verschiedene Arten.  
 
Reptilien 
Die ASK enthält keine Nachweise von Zauneidechsen oder anderen Reptilien innerhalb 
des Untersuchungsgebiets. Die Kartierungen aus dem Jahr 2017 für die saP für das         
Gesamtgebiet Wetzendorf erbrachten ebenfalls keine Nachweise.  
 
Amphibien 
Ein mögliches Amphibienlaichgewässer befindet sich auf dem BFW-Gelände in Form eines 
Teiches; dieser liegt allerdings außerhalb des Geltungsbereichs. Im Umkreis von 2,5 km 
östlich und 3,5 km nordöstlich des Untersuchungsgebiets liegen Fundpunkte der Knob-
lauchkröte vor (1987-2013). Zwar wiesen die Untersuchungen für das Gesamtgebiet     
Wetzendorf die damalige Struktur des Teiches als ungeeignet für ein Laichgewässer der 
Art aus, doch ergaben Kartierungen im Jahr 2021 für den künftigen Teil-B-Plan Nr. 4641 B 
einen Nachweis adulter Knoblauchkröten im Gewässer. Eine darauffolgende Unter-          
suchung der Wanderbewegungen der Art im Frühjahr 2022 ergab jedoch keinen Nachweis 
anwandernder Individuen, wobei allerdings Einzeltiere im Plangebiet nicht ausgeschlossen 
werden können, da die Tiere nicht zwingend jedes Jahr wandern. 
 
Wirbellose 
Für die Vorkommen von FFH-Arten der Wirbellosen (Libellen, Käfer, Tagfalter, Schnecken 
und Muscheln) bietet der Geltungsbereich keine geeigneten Habitatstrukturen. Weiden-
röschen und Nachtkerzen, die Futterpflanzen des Nachtkerzenschwärmers, wurden im Ge-
biet nicht nachgewiesen, weshalb eine Kartierung der Art nicht erforderlich war. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Die ökologische Gilde der Hecken- und Baumbrüter ist durch Überplanung von Hecken- 
und Gehölzstrukturen hauptsächlich am Süd- und Südostrand des Plangebiets, aber auch 
im Bereich des Wohngebiets im Westen und der nordöstlich anschließenden Verkehrs- 
und Grünflächen infolge des Komplettentfalls der jeweiligen Strukturen betroffen. Die im 
Westteil zum Erhalt festgesetzten Heckenstrukturen am Wetzendorfer Landgraben, welche 
in einem zukünftig als naturnah gestalteten Bereich der öffentlichen Grünfläche verbleiben, 
werden durch vorgelagerte Pflanzung überwiegend heimischer, standortgerechter Gehölze 
vor Störungen für Brutvögel geschützt und können neben der Vermeidung von Eingriffen 
durch eine naturnahe Gestaltung des Wetzendorfer Landgrabens sowie Ansaat von arten-
reichem Grünland eine zusätzliche Aufwertung als Lebensraum erfahren. Die Neuanlage 
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von Hecken im Gebiet gleicht dabei den Wegfall von Lebensraum für Hecken- und Ge-
büschbrüter nur zu einem gewissen Teil aus, da störungsempfindliche Arten im intensiv 
genutzten Park- und Gebäudebereich kaum genügend ruhige Bereiche vorfinden werden 
und die Hecken vermutlich intensiv gepflegt werden dürften und daher i.d.R. nicht den An-
sprüchen an ökologisch wertvolle Hecken entsprechen. Darüber hinaus befinden sich nörd-
lich von Wetzendorf hauptsächlich offene Ackerfluren, welche kaum geeignete Strukturen 
für Gehölzbrüter bieten; ein Ausweichen in unbesetzte Reviere ist daher schwer möglich. 
Hier kann eine, auf Objektplanungsebene zu prüfende, artenreiche Anlage und möglichst 
extensive Bewirtschaftung des Parkbereiches Abhilfe schaffen, welche das Nahrungs-    
angebot für Vögel – gerade in Hinblick auf die Verfügbarkeit von Insekten und leichten 
Sämereien – erhöht und somit die benötigte Reviergröße verringert. Die zusätzliche Pflan-
zung von Gehölzen, vorgelagert zur artenschutzrechtlich relevanten Hecke im Westteil, mit 
ökologisch wertvoller Ausführung verringert den Entfall von Revieren ebenfalls weiter. 
 
Durch die bei Umsetzung der Planung erfolgenden Rodungen von Gehölzen und Habitat-
bäumen gehen ferner wichtige Lebensräume für höhlenbewohnende Vogel- und Fleder-
mausarten sowie Hecken- und Gebüschbrüter verloren. Der artenschutzrechtlich erforder-
liche Ausgleich für die höhlenbewohnenden Arten erfolgt durch die Anbringung von Nist- 
und Fledermauskästen sowie durch die Sicherung und Entwicklung zukünftiger Habitat-
bäume auf einer externen städtischen Fläche (Rednitzinsel im Bereich Reichelsdorf, s. 
Kap. 4.2).  
 
Durch die mit der Planung einhergehenden Eingriffe in offene Ackerflächen gehen zudem 
Lebensräume von bodenbrütenden Vogelarten verloren, darunter sowohl Brut- als auch 
Nahrungshabitate. Durch Umsetzung von geeigneten Maßnahmen auf externen Flächen 
in Neunhof (im Stadteigentum), Katzwang (Sicherung über Pachtverträge) und Wolkers-
dorf/Schwabach (im Stadteigentum) kann der artenschutzrechtlich erforderliche Ausgleich 
erbracht werden bzw. wurde dieser bereits erbracht (s. Kap. 4.2).  
 
Die Sicherung der o.g. Maßnahmen erfolgt durch textliche Festsetzungen in der Satzung 
zum B-Plan Nr. 4641 A bzw. durch vertragliche Regelungen. Ein Teil der Maßnahmen 
wurde bereits umgesetzt, da diese als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die im 
Plangebiet bereits erfolgten archäologischen Grabungen bereits berücksichtigt werden 
bzw. wirksam sein mussten (s. Kap. 4.2). 
 
Durch die Planung des „Wetzendorfer Parks“ im zentralen Teil des Plangebiets könnten 
sich prinzipiell, bei naturnaher Gestaltung der Gewässerstrukturen (insb. auch im Zuge des 
ökologischen Ausbaus der Gräben), für bestimmte Artengruppen (z.B. Amphibien, Libellen) 
deutliche Verbesserungen im Vergleich zum aktuellen Zustand ergeben. Gleichzeitig        
erhöht sich aber durch die neue Wohnbevölkerung und die geplante Radwegeverbindung 
im Norden auch der Nutzungsdruck im Gebiet erheblich, weshalb störungsempfindliche 
Arten zum Ausweichen gezwungen sind. In der näheren Umgebung finden sich jedoch 
kaum geeignete Strukturen für empfindliche Gebüsch- und Heckenbrüter. Zudem ist künftig 
anzunehmen, dass sich der Prädationsdruck durch streunende Katzen erhöhen wird, 
wodurch neben Vögeln auch Amphibien, Reptilien und Insekten negativ betroffen wären. 
 
 
In der Gesamtschau sind bei Realisierung der Planung daher erhebliche nachteilige Be-
einträchtigungen festzuhalten, da die Eingriffe in Bezug auf die bodenbrütenden Vogel-
arten der Feldflur sowie die höhlenbewohnenden Vogel- und Fledermausarten durch die in 
der saP dargestellten Vermeidungs- und (CEF-/FCS-) Ausgleichsmaßnahmen nicht im   
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang ausgeglichen werden können und auch der 
Druck auf Hecken- und Gebüschbrüter im Gebiet weiter ansteigt.  
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2.4.3 Biologische Vielfalt 

Da der Erhalt der Artenvielfalt wesentlicher Bestandteil der Biodiversität ist, ist hierdurch 
ein direkter Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen / Tiere sowie 
ihrer natürlichen Lebensräume (s. Kap. 2.4.1/2.4.2) gegeben. Es sind demnach mit der 
Planung erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt verbunden.  

2.5 Landschaft 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Rand der erweiterten Innenstadt zwischen den 
Ortsteilen Wetzendorf und Thon am Übergang zur landwirtschaftlichen Flur. Es ist geprägt 
durch große Heterogenität: alte Ortskerne, moderner Geschosswohnungsbau, Reihen-
haussiedlungen, Gewerbenutzungen und große Sportflächen befinden sich in z.T. direkter 
Nachbarschaft zu landwirtschaftlichen Nutzungen, Gemüseanbauflächen (teils mit großen 
Unterglasanbauflächen), kleinteiligen Sonderkulturen und Weidehaltung. Der Geltungs- 
bereich umfasst eine Fläche von ca. 22,3 ha, wovon der größte Teil derzeit unbebaut ist. 
Hier finden sich offene Äcker, Wiesen und Sonderkulturen, eingezäunte Koppeln und        
Erholungsgärten sowie einige Brach- und Ruderalflächen.  
 
Im Norden schließen landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzte Flächen an, sowie die 
Flächen des BFW-Areals mit Hauptgebäude, Stellplatzanlagen, Sportflächen und einer 
großen Ausbildungsgärtnerei mit Freiflächen. Im Osten schließen die Wohnbebauung von 
Thon mit dem Grünzug entlang des Karl-May-Wegs, im Süden zwei große Sportplätze, das 
BIZ und Gewerbebetriebe und im Südwesten der alte Ortskern von Wetzendorf an. Das 
BFW prägt mit seinen hohen, weithin sichtbaren monolithischen Baukörpern dabei stark 
das Landschaftsbild. In Ost-West-Richtung durchzieht der Wetzendorfer Landgraben, wel-
cher teils periodisch trockenfällt, mittig das Gebiet. Das Gelände fällt von beiden Seiten 
zum Wetzendorfer Landgraben hin ab. Der stets wasserführende Seegraben verläuft zu-
nächst von Norden nach Süden am Ostrand des BFW-Areals, knickt dann nach Westen 
ab und wird südlich des BFW bis zur Mündung in den Wetzendorfer Landgraben geführt. 
Beide Gräben sind begradigt und technisch geführt, die Uferböschungen weisen einen 
technoiden Neigungswinkel auf und sind größtenteils befestigt und verbaut. 
 
Die orts- und landschaftsbildprägenden Einzelbäume und flächigen Gehölzbestände wur-
den vollständig in einer qualifizierten Baum- und Gehölzbestandsaufnahme dargestellt und 
bewertet (vgl. separate Anlage zur Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A). Als besonders 
bedeutsam für das Landschaftsbild sind folgende Strukturen einzustufen: 
 

 Die beiden gemischten Baumhecken mit den Hauptarten Spitz-Ahorn, Feld-Ahorn, Sal-Weide, 

und Sand-Birke entlang der Parlerstraße und abknickend nach Norden (Gehölz-Nrn. 5 und 6) 

mit einer Höhe von ca. 10-13 m. 

 Das Weiden-/Erlengehölz (Gehölz-Nr. 9) im Bereich der flächigen Aufweitung des Wetzendorfer 

Landgrabens hat sich inzwischen bis zu einer Höhe von 15 m entwickelt und schließt den Raum 

nach Osten hin ab. 

 Der gehölzreiche, aufgelassene Garten (Gehölz-Nr. 26) im Westen mit Gehölzhöhen bis zu      

15 m bildet in diesem Bereich nach Westen einen optischen Raumabschluss. 

 Sehr bedeutsam für das Landschaftsbild ist die Eingrünung des BFW-Areals auf dem eigenen 

Grundstück durch die Baum- und Baum-Strauch-Hecken Nr. 11 bis 22, die jedoch zum Teil 

durch die trockenen letzten Jahre lückiger werden. 
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 Eine alte, hohe Säulen-Pappel-Reihe mit Höhen um die 20 m an der Südwestecke des BFW-

Grundstücks (Baum Nr. 5-12, ohne Nr. 8) ist sehr ortsbildprägend. 

 Die Winter-Linde am Wetzendorfer Kirchweihplatz ist ein ortsbildprägender Baum (Höhe: 12 m, 

Kronendurchmesser: 12 m, Stammumfang: 1,60 m; Baum-Nr. 101). 

 Sehr wichtig für das Orts- und Landschaftsbild ist eine sehr vitale Stiel-Eiche (Baum-Nr. 52) 

östlich des Karl-May-Wegs im direkten Umfeld des B-Planumgriffs, die mit ihrem schönen 

Wuchs weithin wirkt (Höhe: 14 m, Kronendurchmesser: 13 m, Stammumfang: 1,85 m). 

 

Auswirkungen / Prognose 
Die Auswirkungen der Planung auf das Orts- und Landschaftsbild werden im Folgenden 
auf Grundlage der für das Schutzgut relevanten planungsrechtlichen Festsetzungen be-
wertet. Nachteilige Auswirkungen erfolgen durch die Festsetzung von Bauflächen und der 
Verkehrsfläche der ausgebauten bzw. verbreiterten Parlerstraße, da hierdurch die              
erhaltenswerten, für das Orts- und Landschaftsbild besonders bedeutsamen Baumhecken 
entlang der bestehenden Parlerstraße überplant und damit wegfallen werden.  
 
Vermeidende, verringernde oder ausgleichende Wirkung auf das Orts- und Landschafts-
bild weisen folgende Festsetzungen auf: 
 

 Das Weiden-/Erlengehölz im Osten (Gehölz-Nr. 9) und der gehölzreiche, aufgelassene Garten 

(Gehölz-Nr. 26) im Westen werden jeweils als Fläche zur Erhaltung, zum Anpflanzen und zur 

Entwicklung festgesetzt und damit in ihrer Wirkung für das Landschaftsbild gesichert. 
 

 Ein 5m-Streifen entlang der Südgrenze des BFW-Areals als Fläche zur Erhaltung, zum Anpflan-

zen und zur Entwicklung, um die langfristige Entwicklung einer ortsbildwirksamen Eingrünung 

auf öffentlichen Flächen zu gewährleisten und den prägenden Bestand erhalten zu können. 
 

 Festsetzung der Erhaltung der mächtigen Winter-Linde (Baum-Nr. 101) und der weiteren 

Bäume am Kirchweihplatz sowie von zusätzlichen Baumpflanzungen. 
 

 Baugebietsbezogene Baumpflanzungen und die Sicherung ihrer Entwicklung durch Vorgabe 

einer Vegetationstragschicht von mindestens 1,20 m über Tiefgaragen. 
 

 Wegebegleitende Baumpflanzungen in Reihen in den Grünanlagen zwischen den Baufeldern 

und entlang der Promenade. 
 

 Entlang der Parlerstraße werden eine beidseitige Begrünung in Form einer Allee sowie 9          

bestehende Bäume zur Erhaltung festgesetzt. 
 

 Gliederung und Begrünung der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung durch Baum-

pflanzungen. 
 

 Aufwertung des Ortsbilds der Wetzendorfer Straße und der Alten Parlerstraße durch eine Neu-

gliederung der Verkehrsflächen und durch ergänzende Baumpflanzungen. 
 

 Sicherung der Qualität des „Wetzendorfer Parks“ als strukturreiche Parkanlage durch Fest-    

setzung einer Anzahl von zu pflanzenden Bäumen, eines 30%-Anteils an naturnahen Flächen 

sowie eines Korridors für naturnahe Gewässerentwicklung entlang des Wetzendorfer Land-  

grabens und des Seegrabens. 

 
Insgesamt werden deshalb die Auswirkungen durch die Realisierung der Planung bei Be-
achtung der o.g. konfliktmindernden Maßnahmen als nicht erheblich nachteilig eingestuft. 
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2.6 Menschliche Gesundheit 

2.6.1 Erholung 

Ausgangssituation 
Einzelne wassergebundene Wege durchziehen das derzeit größtenteils unbebaute, klein-
teilig gartenbaulich und landwirtschaftlich genutzte Gebiet und werden für die wohnungs-
nahe Erholung genutzt. Die möglichen Tätigkeiten sind jedoch relativ eingeschränkt und 
umfassen v.a. das Spazierengehen. Im Plangebiet befinden sich zwei Bereiche mit            
Erholungsgärten, von denen ein Teil ungenutzt wirkt oder schon länger aufgelassen ist. 
 
Das Plangebiet liegt im Planungsbereich 14 „Schniegling/Wetzendorf“, einem sehr großen 
Planungsbereich mit relativ geringer Bevölkerungsdichte, welcher laut Gesamtstädtischem 
Freiraumkonzept (GFK, 2014) rechnerisch daher eine gute Ausstattung mit öffentlichen 
Grünflächen aufweist. Erholungsdruck auf die Fläche besteht eher aus den östlich an-
schließenden Wohngebieten (z.B. Waldemar-Klink-Straße, Lerchenstraße, Oskar-Maria-
Graf-Straße), welche räumlich dem Planungsbereich 15 „Thon/ Schnepfenreuth-Süd“ zu-
geordnet sind. Dieser weist allerdings laut GFK (2014) mit einem Defizit von 9,1 ha rech-
nerisch eine starke Unterversorgung an öffentlichen Grünflächen auf.  
 
Durch im näheren oder weiteren Umfeld geplante Wohnraumentwicklungen (bspw. an der 
Bielefelder Straße, südlich der Kriegsopfersiedlung sowie an der Schleswiger Straße) wird 
voraussichtlich zusätzlich ein Bedarf an öffentlichen Spiel- und Grünflächen für die stadt-
teilbezogene Erholung entstehen (Kumulierungswirkung).  
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die Planung von ca. 1.100 Wohneinheiten wird ein öffentlicher Grünflächenbedarf 
von ca. 4,4 ha ausgelöst (vgl. Übersicht der städtebaulichen Kennzahlen in der Begrün-
dung zum B-Plan Nr. 4641 A). Der geplante „Wetzendorfer Park“ hat als öffentliche Grün-
fläche mit einer Größenordnung von ca. 9,5 ha eine Erholungsfunktion, welche über die 
Versorgung des neuen Wohnquartiers nördlich der Parlerstraße hinausgeht; es wird somit 
ein Stadtteilpark entstehen. 
 
Durch vielfältige Strukturen, die Einbeziehung und Erlebbarkeit des Elementes Wasser, 
durch Aufenthalts- und Spielbereiche sowie ausgewiesene öffentliche Spielplätze wird die 
Erholungseignung des Raumes deutlich erhöht. Grünzüge mit Wegeverbindungen für den 
Fuß- und Radverkehr verzahnen den Park gut nach außen und erhöhen die Erreichbarkeit. 
 
In der Gesamtschau werden daher die Auswirkungen für das Schutzgut Mensch (Erholung) 
durch die Realisierung der Planung als nicht erheblich nachteilig eingestuft. Die Planung 
eines Stadteilparks geht dabei über die direkte Wirkung für die neu hinzukommende Wohn-
bevölkerung hinaus und wirkt sich positiv für einen weitaus größeren Einzugsbereich aus. 
 

2.6.2 Lärm 

Ausgangssituation 
 
Verkehrslärm 
Das aktuell nahezu unbewohnte Plangebiet ist an der Wetzendorfer Straße durch Straßen-
verkehrslärm vorbelastet; die Ringbahnlinie im Süden verursacht durch die geringe         
Verkehrsbelastung keine schädliche Lärmbelastung. Der durch den Flughafenbetrieb     
verursachte Fluglärm ist hier ebenfalls nicht schädlich. Der Lärmaktionsplan der Stadt 
Nürnberg sieht im Plangebiet keine Maßnahmen vor.  
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Gewerbe-, Sport-/Freizeitlärm 
Im südwestlichen Bereich zwischen (Alter) Parlerstraße und Wetzendorfer Straße befinden 
sich direkt an das Plangebiet angrenzend gewerbliche Nutzungen des Baugewerbes, die 
aufgrund fehlender Regelungen in den Baugenehmigungen in ihrem Lärmemissions-      
verhalten bislang lediglich durch schützenswerte Bestandsnutzung in der Umgebung ein-
geschränkt sind, sowie ein immissionsschutzrechtlich genehmigter Autoverwertungs-      
betrieb mit für eine Autowerkstatt typischem Geräuschaufkommen zur Tagzeit, der jedoch 
demnächst seinen Betrieb einstellen wird. Südwestlich davon befindet sich das Gewerbe-
gebiet „Dorfäckerstraße-Ost“ (B-Plan Nr. 4506 mit Änderung). Des Weiteren bestehen der 
(künftig als öffentliche Grünfläche mit entsprechender Zweckbestimmung festgesetzte) 
Wetzendorfer Kirchweihplatz, von welchem temporär Veranstaltungslärm ausgeht, sowie 
direkt an den Geltungsbereich angrenzend ein Getränkehandel.  
 
Im westlichen Anschluss an das Plangebiet besteht ein landwirtschaftlicher Betrieb mit, laut 
eigenen Angaben, nicht unerheblichen Emissionen zur Tag- und Nachtzeit. Im Norden 
grenzt das BFW-Areal mit erhöhtem Fahr-/Ladebetrieb sowie potenziell schallemissions-
relevanten größeren Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen an; im Süden angrenzend 
besteht das Bauindustriezentrum des Bay. Bauindustrieverbands mit teilweise baustellen-
typischen Lärmemissionen (Ausbildung an Baumaschinen). Südlich benachbart befinden 
sich relevante, ausgedehnte Sportflächen (TSV Johannis 1883 Nürnberg e.V. / SV St. Jo-
hannis 07 Nürnberg e.V.), deren Emissionsverhalten stark von den sportlichen Ergebnis-
sen der einzelnen Sparten sowie dem Mitgliederstand abhängt.  
 
Für die Annahmen bzw. Ansätze hinsichtlich der schalltechnischen Berechnungsgrund-  
lagen, insb. für die gewerblichen Nutzungen im Bereich zwischen (Alter) Parlerstraße und 
Wetzendorfer Straße, wird auf die schallimmissionsschutztechnische Untersuchung 
(„Schallgutachten“) bzw. auf die Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A verwiesen. 
 
Auswirkungen / Prognose 
 
Verkehrslärm 
Bei Realisierung der Planung werden künftige Bewohner einer erheblichen Lärmbelastung 
durch den Straßenverkehr bestehender und neu- bzw. ausgebauter Straßen ausgesetzt 
sein. Zur Beurteilung von Art und Maß der Auswirkungen der Planung wurde daher o.g. 
Schallgutachten erstellt. Das Vorhaben erzeugt zudem zusätzlichen Verkehr, der die       
Bewohner bereits bestehender Gebäude im Umfeld des Plangebiets einer erhöhten Lärm-
belastung aussetzt. Das Maß der Erhöhung hängt hierbei laut Schallgutachten davon ab, 
ob auf der Wetzendorfer Straße eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 50 auf 30 km/h angeordnet wird oder nicht.  
 
Da laut Schallgutachten aktive Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg (Lärmschutzwall     
/-wand) aus städtebaulichen Gründen nicht vorgesehen sind und zudem infolge der großen 
Höhe der geplanten Gebäude ebenfalls sehr hoch als auch sehr nahe an der Schallquelle 
errichtet werden müssten, ist im Plangebiet passiver Schallschutz (bauliche Maßnahmen 
am Immissionsort) notwendig. Bis zum Abschluss des B-Planverfahrens ist zudem die als 
Prämisse für die schalltechnischen Berechnungen angenommene Geschwindigkeits-       
regelung von 30 km/h (als Maßnahme an der Emissionsquelle) für die bestehenden und 
die neu- bzw. ausgebauten Straßen(abschnitte), hinsichtlich der Wetzendorfer Straße auch 
außerhalb des Plangebiets, verbindlich zu sichern (verkehrsrechtliche Anordnung).  
 
Gewerbe-, Sport-/Freizeitlärm) 
Wie in der Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A ausführlich beschrieben, zeigen die gut-
achterlichen Ermittlungen, dass in den beiden lärmfachlich kritischen Bereichen im Westen 
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(Gewerbe und Landwirtschaft) sowie im Osten (Sport) die Orientierungswerte der DIN 
18005, unter den gewählten Emissionsansätzen, an der heranrückenden Wohnbebauung 
in weiten Bereichen nicht eingehalten werden können. Auch die Einstufung des südwest-
lichen Plangebiets als Mischgebiet und die Annahme, dass die maßgebliche Baufirma bis-
her an ihren momentanen maßgeblichen Immissionsorten die geltenden Immissionsricht-
werte (minus 6 dB(A)) einhält, führt nicht zur Einhaltung der Orientierungswerte im Plan-
gebiet. Ähnlich verhält es sich im südöstlichen Plangebiet an der Grenze zu den Sport-
flächen, auch hier können die Orientierungswerte nicht vollständig eingehalten werden. In 
beiden Bereichen werden deshalb (TA Lärm- bzw. 18. BImSchV-konforme) bauliche 
Schallschutzmaßnahmen an der heranrückenden Wohnbebauung erforderlich. Am süd-
westlichen Rand der Gemeinbedarfsfläche wird ferner zum Schutz vor Emissionen des 
angrenzenden Bestands-Gewerbebetriebs die Errichtung einer mindestens 4 m hohen 
Lärmschutzwand festgesetzt.  
 
Infolge der Überschreitung der relevanten Orientierungswerte und der zur Wahrung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse erforderlichen baulichen Schallschutzmaßnahmen an 
mehreren Fassaden der betroffenen Baugebiete sind die Auswirkungen der Planung ins-
gesamt als erheblich nachteilig einzustufen. Die zum ausreichenden Schutz vor Immissio-
nen aus Verkehrs- und Gewerbe-/Sportlärm notwendigen Maßnahmen werden planungs-
rechtlich durch zeichnerische und textliche Festsetzungen gesichert (siehe hierzu auch die 
Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A); deren Beachtung ist entsprechend auf Baugenehmi-
gungsebene zu gewährleisten. 
 

2.6.3 Störfallvorsorge / Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Störfallvorsorge: 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Einwirkbereich von bestehenden Betriebsbereichen 
i.S.d. § 3 Abs. 5a BImSchG.  

 
Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen: 
Bei vorliegender Planung sind hinsichtlich der angestrebten Vorhaben, deren Zulässigkeit 
mit dem B-Plan begründet werden soll, keine Anhaltspunkte für eine Anfälligkeit für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erkennen. Durch die rechtlich gebotene Heraus-
nahme der geplanten Bauflächen aus dem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet 
HQ100 des Wetzendorfer Landgrabens besteht insofern keine Anfälligkeit für die ange-
strebte Bebauung (vgl. Kap. 2.3). Der „Wetzendorfer Park“ als multifunktionale Grünfläche 
fungiert nach seiner Herstellung künftig selbst als Retentionsraum, um die Abflussmengen 
eines HQ100 sowie auch eines Extremhochwassers (HQextrem) in Zukunft puffern und für 
Unterlieger bzw. Dritte schadlos abzuführen zu können. Zudem sieht die Höhenplanung 
der Bau- und Verkehrsflächen vor, dass diese nahezu flächendeckend 1m (stellenweise 
auch < 1m) über den berechneten Wasserspiegellagen eines HQextrem zum Liegen kommen 
(siehe hierzu auch Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A). Die Hochwassergefahr wurde bei 
der Planung insgesamt so berücksichtigt, dass bei Realisierung des Vorhabens keine     
Gefahren für Leben und Gesundheit oder erhebliche Sachschäden durch Hochwasser zu 
befürchten sind. 
 
Große Teile des Nürnberger Stadtgebiets wurden im 2. Weltkrieg bombardiert. Es kann 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf zahlreichen Grundstücken, durchaus 
auch innerhalb des Plangebiets, noch Kampfmittel befinden. Es wurden daher mittels Luft-
bildauswertungen konkrete Überprüfungen durchgeführt. Laut Begründung zum B-Plan Nr. 
4641 A wurden dabei zahlreiche kampfmittelrelevante Strukturen kartiert. Im Zuge der Re-
alisierung der Planung, insb. bei Eingriffen in den Untergrund, sollte für alle Bodeneingriffe 
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daher grundsätzlich eine baubegleitende Kampfmittelräumung gem. BGI 833 (Handlungs-
anleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der 
Kampfmittelräumung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) angewendet werden.  

2.7 Luft 

Wechselwirkungen: Die Belastung der Luft mit Schadstoffen hat Auswirkungen auf das 
Schutzgut Menschliche Gesundheit, ggf. auch auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere. 
 

Ausgangssituation 
Im Zuge der flächendeckenden Messungen zur Luftqualität im Stadtgebiet wurden für das 
Plangebiet in den Jahren 2006 und 2007 bei mobilen, diskontinuierlichen Luftmessungen 
unkritische Konzentrationen von Stickstoffdioxid (NO2) ermittelt, die unter dem städtischen 
Durchschnitt lagen (Fläche Nr. 118; NO2-Konzentration 25 µg/m³). Auch für weitere Luft-
schadstoffe, wie Kohlenmonoxid oder Benzol, wurden bei den flächendeckenden Messun-
gen auf der Basis von 1-km2-Flächenmittelwerten unauffällige Konzentrationen gemessen. 
Die in ca. 1,5 km Entfernung liegende Luftmessstation „Muggenhof“ des Bay. Landesamtes 
für Umwelt weist für das Jahr 2021 mit 23 µg/m³ eine deutliche Unterschreitung des Luft-
grenzwertes für Stickstoffdioxid (von 40 µg/m³ als Jahresmittelwert) aus. Auch die hier er-
mittelte durchschnittliche Feinstaubkonzentration für PM2,5 liegt mit 12 µg/m³ deutlich unter 
dem Immissionsgrenzwert von 25 µg/m³. 
 
Im Plangebiet ist zusammenfassend eine Vorbelastungssituation gegeben, die weitest-  
gehend der üblichen städtischen Hintergrundbelastung mit Luftschadstoffen entspricht. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Aus dem vorliegenden Planungskonzept ergibt sich ein neues Stadtquartier mit insgesamt 
ca. 1.100 Wohneinheiten, davon 27 als Familieneigenheimgebiet, für gut 2.200 Einwoh-
ner*innen. Das geplante Quartier beinhaltet Nahversorger, eine Kindertagesstätte sowie 
Spiel- und Grünflächen. Die Parlerstraße wird als Quartiersstraße das neue Baugebiet und 
auch die im angrenzenden „Wetzendorfer Park“ situierten Erholungsnutzungen als Tempo-
30-Zone erschließen. Insgesamt ist Ziel, gebietsfremden Durchgangsverkehr zu verhin-
dern. Neben der Erschließung für den motorisierten Individualverkehr/MIV sind eine gute 
Anbindung an den ÖPNV, ein gutes Rad- und Fußwegenetz sowie reduzierte Stellplatz-
schlüssel planerische Inhalte für eine größtmögliche Reduzierung des zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommens. 
 
Durch die geplanten Wohnquartiere wird dennoch das Verkehrsaufkommen in diesem 
Stadtteil im Vergleich zum Istzustand relevant zunehmen, was zu einer Erhöhung der Emis-
sionen von Luftschadstoffen (insb. Stickstoffdioxid und Feinstaub) führen wird. Im Kontext 
mit Beeinträchtigungen durch den Kfz-Verkehr sind die Schadstoffe Benzol, Blei, Schwe-
feldioxid (SO2) und Kohlenmonoxid (CO) heute von sekundärem Gewicht; sie werden      
daher im Folgenden nicht explizit betrachtet. Weitere Emissionen entstehen im Plangebiet 
zukünftig aus dem Betrieb von Gebäudeheizungen, insb. während der Wintermonate. Aus 
der Abwägung der Vorbelastung mit Luftschadstoffen, dem Zuwachs an Emissionen im 
Plangebiet (v.a. aus dem MIV), der relativ guten ÖPNV-Anbindung, dem zu erwartenden 
sinkenden PKW-Schadstoffausstoß bis zur Realisierung des Vorhabens, den niedrigen 
Emissionen moderner Gebäude und den Festsetzungen zur Grünordnung (insb. große 
zentrale Parkanlage), der Berücksichtigung von Kalt-/Frischluftkorridoren in Nord-Süd- und 
in Ost-West-Richtung ist nach fachlicher Einschätzung im Plangebiet auch zukünftig nicht 
mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV zu rechnen. Aufgrund 
der Stadtrandlage des Plangebiets ist allerdings nicht auszuschließen, dass periodisch die 
Zielwerte der 39. BImSchV für den Parameter Ozon überschritten werden können. Dabei 
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handelt es sich allerdings um ein großräumiges Phänomen, welches keinen direkten Bezug 
zum vorliegenden Planungsvorhaben aufweist. 
 
Zusammenfassend ist daher die mit der geänderten Nutzung einhergehende Veränderung 
der Luftqualität im Plangebiet und dessen Umfeld als nicht erheblich einzustufen.  

2.8 Klima 

Wechselwirkungen: Kalt-/Frischluftentstehungsgebiete und -schneisen in der Stadt tragen 
zum Wohlbefinden des Menschen bei, gerade auch im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel (Hitzetage/-wellen). Durch den verbesserten Luftaustausch können sich Luftschad-
stoffe weniger leicht anreichern. Das Lokalklima hat daher auch Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit. Von Bebauung freigehaltene Kalt-/Frischluftschneisen können 
auch als Biotopverbund-Korridore fungieren und so der Biodiversität zugutekommen. 
 

Ausgangssituation 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine weitgehend baulich ungenutzte Fläche, für 
das Schutzgut Klima besteht insofern keine nennenswerte Vorbelastung. Hinsichtlich der 
lokal-/bioklimatischen Aspekte wurde das Vorhaben bereits im Jahr 2018 auf Grundlage 
der damaligen Rahmenplanung (Strukturkonzept) durch ein Fachbüro im Hinblick auf die 
zu erwartenden klimaökologischen Auswirkungen überprüft. Die Untersuchung baute da-
bei auf den Ergebnissen der gesamtstädtischen Klimaanalyse (Stadtklimagutachten 2014) 
auf. Ausgangspunkt für die Analyse ist hierbei eine austauscharme, sommerliche Hoch-
druckwetterlage um 4.00 Uhr morgens, bei der Belastungen besonders deutlich sichtbar 
werden („worst case“-Szenario). Der Untersuchungsraum wurde so gewählt, dass sowohl 
die kaltluftproduzierenden Areale als auch die angrenzenden Stadträume mit Bedarf an 
nächtlicher Ausgleichsströmung mit einbezogen wurden. Die Ergebnisse der Analyse zur 
Ist-Situation sind – infolge der im Wesentlichen unveränderten Ausgangslage – auf die 
derzeitige Sachlage übertragbar:  
 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner Größe und Lage als Luftaustauschbereich und Aus-
gleichsraum wirksam und leistet insofern einen Beitrag zur Reduzierung der sommerlichen 
Wärmebelastung sowohl in der angrenzenden Bebauung als auch darüber hinaus. Die 
höchsten Temperaturen von über 21°C treten im Modell südlich des Plangebiets im Verlauf 
des Nordwestrings auf, im Umfeld der größeren, gewerblich genutzten Gebäudekomplexe 
aufgrund des Bauvolumens und starker Oberflächenversiegelung. Hier erfolgt durch      
wärmespeichernde Materialien wie Beton und Stein nur eine geringe nächtliche Abkühlung. 
Aufgrund der vorwiegend landwirtschaftlichen Nutzung weisen weite Teile des Plangebiets 
selbst mit 15-16°C im Modell ein eher niedriges Temperaturniveau auf. Ein Wertebereich 
von 18,5 – 20°C wird in den angrenzenden, baulich locker strukturierten Gebieten erreicht. 
Gründe dafür sind der geringe Überbauungsgrad, der hohe Grünflächenanteil und die 
Nähe zu den in den Nachtstunden stark abkühlenden Arealen. 
 
Auswirkungen / Prognose 
 

Globalklima 
Der künftige Energiebedarf (Strom, Wärme, Klimatisierung) wird durch Realisierung von 
Wohnbebauung hoch sein. Wie in der Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A beschrieben, 
soll das Gebiet perspektivisch an die Fernwärmeversorgung angeschlossen werden; der-
zeit wird noch geprüft, wie und wann eine Realisierung erfolgen kann. Für die Zwischenzeit 
ist eine Nahwärmeversorgung für das Gebiet vorgesehen. Hierbei ist auf Realisierungs-
ebene darauf zu achten, dass möglichst nachhaltige bzw. regenerative Energieträger     
Verwendung finden. Mögliche Standorte für ein Blockheizkraftwerk – ggf. auch außerhalb 
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des Plangebiets – werden derzeit noch geprüft. Für die künftige Stromversorgung werden 
entsprechende Flächen für Versorgungsanlagen (Trafostationen) im B-Plan festgesetzt.  
 
Die hohe Einwohnerzahl wird zudem zusätzlichen motorisierten Individualverkehr (MIV) 
erzeugen; daher ist auch von einer Erhöhung der verkehrsbedingten CO2-Belastung aus-
zugehen. Unter der Prämisse des Anschlusses an ein Nahwärmenetz (unter Verwendung 
möglichst nachhaltiger bzw. regenerativer Energieträger) bzw. an das Fernwärmenetz, der 
Schaffung guter ÖPNV-Anbindungen (Vorsehen zusätzlicher Bushaltestellen in der Parler-
straße sowie Durchbindung des Buslinienverkehrs mittels Busschleuse zur Forchheimer 
Straße) sowie eines dichten Geh- und Radwegenetzes (Festsetzung von Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung) sind die Auswirkungen bzgl. der zu erwartenden CO2-
Belastung als nicht erheblich einzustufen. 
 
Lokalklima / Bioklima 
Die Ergebnisse des o.g. kleinräumigen Gutachtens zur künftigen Situation im Plangebiet 
sind, nach Rücksprache mit dem Fachbüro, im Grundsatz auf den vorliegenden Planungs-
stand übertragbar und können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
Die einzelnen Bauflächen weisen im Modell einen hohen bis sehr hohen Kaltluftvolumen-
strom auf. Sowohl innerhalb der geplanten Baufelder als auch darüber hinaus, ist durch die 
Planung mit einer Abnahme des Kaltluftvolumenstroms zu rechnen. Durch die angestrebte 
Bebauung wird das Strömungsfeld sowohl behindert als auch kanalisiert. Insofern liegen 
Zu- und Abnahme in direkter räumlicher Nähe. Eine Abnahme der Durchlüftung ist insb. im 
West- sowie im Ostteil des Plangebiets, aber auch darüber hinaus in süd(öst)liche Richtung 
deutlich erkennbar. Eine Bilanzierung der mittleren Abnahme des Kaltluftvolumens ergibt 
für die südlich und östlich an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsflächen ein Minus 
zwischen 11-24 % gegenüber dem Istzustand. Die VDI-Richtlinie 3787 Blatt 5 (2003) 
schlägt diesbzgl. ein quantitatives „Maß der Beeinflussung“ vor, wonach eine Verringerung 
um mehr als 10 % im Umfeld von bioklimatisch belasteten Siedlungsgebieten als „hohe 
vorhabenbedingte Auswirkung“ eingestuft wird. Die Abnahme des Kaltluftvolumens mit we-
niger als 10 % in Richtung Nordwestring ist als unerheblich einzustufen. Die nächtliche 
Durchlüftung der Kernstadt wird durch die Planung daher nicht nennenswert beeinträchtigt.  
 
Vor allem im Nahbereich der geplanten Bebauung kommt es auch zu einer Reduzierung 
der Strömungsgeschwindigkeiten. Im Gegensatz zur Lufttemperatur, für die eine positive 
Differenz von bis zu 2°C, z.T. auch höher, abgeleitet werden kann, hat dies auch über das 
Plangebiet hinaus Effekte.  
 
Die Feststellung, dass die geplanten baulichen Veränderungen den lokalen Luftaustausch 
beeinflussen, bleibt hinsichtlich des vorliegenden Planungsstands grundsätzlich bestehen. 
Dennoch sind die mit der Planung einhergehenden Veränderungen nicht groß genug, um 
eine nennenswerte Verschlechterung der klimaökologischen Situation sowohl in der an-
grenzenden Wohnbebauung als auch in der Kernstadt auszulösen. Das räumliche Ausmaß 
der Wirkungen, insb. auf die vorhandene Wohnnutzung, ist als mäßig anzusehen. Begrün-
det wird dies durch die Stadtrandlage des Plangebiets, die moderate nächtliche Wärme-
belastung und die Tatsache, dass auch nach Realisierung der Planung ein immer noch 
mäßiger Kaltluftvolumenstrom erhalten bleibt. Dieser erreicht insb. durch die in Nord-Süd-
Ausrichtung angelegten Grünzüge/-flächen das Plangebiet selbst, aber auch die südlich 
anschließende Bebauung und trägt so zur Durchlüftung bei. Die Grünflächen („Grünfinger“) 
weisen daher in ihrer geplanten Dimension und Lage eine sehr wichtige Funktion als Luft-
austauschbereiche auf. Auch dem Korridor in Richtung der gewerblichen Flächen im Süd-
westen kommt dabei, trotz zunehmender Verengung in südliche Richtung, Bedeutung zu.  
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Klimaanpassung 
Die Bewertung der Auswirkungen der Planung muss grundsätzlich auch unter Beachtung 
der zu erwartenden klimatischen Veränderungen für den Raum Nürnberg erfolgen. Dies 
betrifft insb. die prognostizierte Zunahme von Extremwetterlagen (Hitzetage/-wellen,      
Trockenperioden, Starkregenereignisse). Hitzeperioden führen bspw. zur Ausbildung sog. 
Wärmeinseln und Tropennächten, v.a. innerhalb von geschlossenen Baukörpern, was ge-
sundheitliche Auswirkungen insb. für vulnerable Bevölkerungsgruppen wie alte und kranke 
Menschen sowie Kleinkinder haben kann. Die Gefahr von Trockenperioden und Stark-     
regenereignissen ist bei der Grün- und Freiflächengestaltung zu beachten und daher insb. 
bei der konkreten Objektplanung des „Wetzendorfer Parks“ (angepasste Pflanzenauswahl, 
Schaffung von Retentionsflächen, etc.), aber auch der privaten Freiflächen in den Bauge-
bieten zu berücksichtigen. Starkregenereignisse können in bebauten Bereichen zu lokalen 
Überschwemmungen führen, da große Wassermengen in kurzer Zeit abtransportiert wer-
den müssen. Insgesamt hat die vorgesehene Planung Auswirkungen auf das Lokalklima 
und erfordert daher, auch auf nachfolgenden Planungsebenen sowie bei der konkreten 
Umsetzung, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel.  
 
Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima können insgesamt, bei entspre-
chender Beachtung der in Kap. 4 aufgeführten Maßnahmen, als nicht erheblich nachteilig 
eingestuft werden. Maßnahmen zur Klimaanpassung (z.B. standortgerechte, trockenheits-
resistente, schattenspendende Baum-/Strauchpflanzungen, Dach-, Fassaden- und Innen-
hofbegrünung, helle Farben der Materialien und Oberflächen, Retention), die Sicherung 
der geplanten Grünzüge in Nord-Süd-Ausrichtung sowie der Anschluss der Baugebiete an 
ein Nahwärmenetz (unter Verwendung möglichst nachhaltiger bzw. regenerativer Energie-
träger) bzw. perspektivisch an das Fernwärmenetz sind dabei von entscheidender Bedeu-
tung. Ein Teil dieser Maßnahmen wird über Festsetzungen planungsrechtlich gesichert, 
diejenigen Maßnahmen, für die keine verbindliche Regelung im B-Plan möglich ist, sind 
entsprechend auf Objektplanungs- bzw. Genehmigungsebene zu berücksichtigen.  

2.9 Abfall 

Nähere Angaben zu Art und Menge der durch die Realisierung der Planung erzeugten 
Abfälle (im vorliegenden Fall im Wesentlichen Hausmüll sowie gewerblicher Müll der in den 
Baugebieten zulässigen Nutzungen) und ihrer Beseitigung sowie Verwertung (z.B. in Be-
zug auf baubedingten Bodenaushub) liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die 
relevanten rechtlichen und sonstigen Vorgaben sind bei der Umsetzung der Planung, auch 
bei erforderlichen Abrissarbeiten bestehender Bausubstanz, entsprechend einzuhalten. 
Insgesamt sind daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

2.10 Kultur- und Sachgüter 

Ausgangssituation / Bestand 
Innerhalb des Plangebiets befindet sich nördlich der Parlerstraße ein bekanntes Boden-
denkmal. Die bisher als „Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung“ vom Bay. Landesamt für 
Denkmalpflege unter Nr. D-5-6532-0283 gelistete und kursorisch kartierte Fläche wurde 
inzwischen hinsichtlich ihrer horizontalen Ausdehnung und vertikalen Erhaltung unter-
sucht. Durch Flächengrabungen in einem Umfang von ca. 2 ha und Sondagen zur Klärung 
des Umgriffs der Bodendenkmäler können mittlerweile konkrete Aussagen zu den im       
Untergrund befindlichen archäologischen Schutzgütern getroffen werden: 
 
Das gesamte B-Plangebiet ist Bestandteil eines sich über die Grenzen des Geltungs-       
bereichs erstreckenden Bodendenkmals. Die Besiedlung der Fläche erfolgte spätestens 
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im Verlauf der frühen Bronzezeit (ca. 1.800 v. Chr.), weitete sich im Verlauf der mittleren 
und späten Bronzezeit aus und erreichte in der Urnenfelderzeit (ab ca. 1.200 v. Chr.) einen 
flächenmäßigen ersten Höhepunkt. In der Spätbronzezeit (ca. 1.350 – 1.200 v. Chr.) wur-
den in der Nähe der jeweiligen dicht beieinanderstehenden Höfe auch Bestattungen in den 
Boden eingebracht. Der Siedlungsschwerpunkt lag südlich des Wetzendorfer Landgrabens 
im Zentrum und im Westen des B-Plangebiets. Nach Auflösung der Dorfgemeinschaft am 
Beginn der Hallstattzeit (um 800 v. Chr.) entstanden in einer parklandschaftsähnlichen 
Siedlungsweise einzelne Hofeinheiten. Zu Beginn der Frühlatènezeit (~ 450 v.Chr.) weite-
ten sich diese wieder zu kleineren Weilern aus, der Siedlungsschwerpunkt lag nun südlich 
des Wetzendorfer Landgrabens im Ostteil des B-Plangebiets. Nach Abzug der Bewohner 
im Zuge der historisch überlieferten keltischen Wanderungen in der Mitte des 4. Jh. v. Chr. 
kam es zunächst zu einem Hiatus (Besiedlungsunterbrechung). Im Verlauf des 2. Jh. v. 
Chr. erfolgte im Osten der Fläche eine Neubesiedlung durch aus dem Mittelgebirgsraum 
zugewanderte Kelten. Mit deren historisch überliefertem Zug nach Gallien in der Mitte des 
1. Jh. v. Chr. endete die Besiedlung des Areals. Im Mittelalter und der Frühneuzeit war das 
Gebiet landwirtschaftlich genutzte Fläche. Erhalten sind aus der vorgeschichtlichen Be-
siedlung Pfostenlöcher als Bauspuren von Gebäuden, Brunnen, Eintiefungen von Gruben-
häusern, Webstuhlreste, Brunnen, sowie die in die Grabgruben eingetieften Grabbeigaben. 
 
In Bezug auf Sachgüter sind neben vorhandenen Versorgungsleitungen (vgl. Begründung 
zum B-Plan Nr. 4641 A) und den in Kap. 2.3 erwähnten Beregnungsbrunnen und Grund-
wassermessstellen v.a. Bestandsgebäude, darunter auch (ehem.) Wohngebäude im öst-
lichen Abschnitt der Parlerstraße, zu nennen. Ferner befinden sich außerhalb des Umgriffs 
Bestandsgebäude im Südwesten (Gewerbebetriebe und Wohnhäuser im Areal zwischen 
Wetzendorfer Straße und (Alte) Parlerstraße). Außerhalb des Geltungsbereichs bzw. an 
das Plangebiet angrenzend bestehen ferner mit einem Wohnstallhaus aus dem 19. Jahr-
hundert an der Wetzendorfer Straße 239 sowie einem Bauernhaus nebst Scheune aus 
dem 18. Jahrhundert (Alte Parlerstraße 7/9) denkmalgeschützte Gebäude(teile).  
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die Überplanung des Gebiets sind die Bodendenkmäler von einer Totalzerstörung 
bedroht. Dies gilt auch für die geplanten Grünflächen, da durch landschaftsgestaltende 
Maßnahmen und Überfahrungen mit Baugeräten die Bodendenkmäler ebenso negativ be-
troffen sind. Die von Zerstörung bedrohten Flächen sind zur Dokumentation der Boden-
denkmäler vor Beginn von Erschließungs- und Baumaßnahmen entsprechend archäolo-
gisch auszugraben, was für Teilbereiche bereits erfolgt ist. Für diese bereits durchgeführ-
ten Grabungen waren aufgrund der Lage in der offenen Feldflur nördlich der Parlerstraße 
und infolge des Grabungszeitraums auch während der geschützten Vogelbrutzeit dement-
sprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich (s. Kap. 4.2).  
 
Mit Ausnahme der Gebäude im gewerblich genutzten Bereich im Südwesten des Plange-
biets (außerhalb des Umgriffs) ist für die übrigen Bestandsgebäuden-/anlagen im Zuge der 
Realisierung der Planung von einem Abriss auszugehen (bzgl. der Artenschutzrelevanz 
von Gebäuden s. Kap. 4.2). Die o.g. denkmalgeschützten Gebäude außerhalb des Plan-
gebiets sind von der Planung nicht direkt betroffen. Hinsichtlich der bestehenden Versor-
gungsleitungen im Plangebiet ist entweder ein Erhalt oder ein Aus-/Neubau bzw. eine Ver-
legung zu erwarten (siehe hierzu Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A).  
 
Die Auswirkungen der Realisierung der Planung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
werden infolge des zu erwartenden Totalverlusts der Bodendenkmäler als erheblich nach-
teilig bewertet (wobei nachteilige Auswirkungen auf Sachgüter nicht gesehen werden).  
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Die ermittelten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und Umweltbelange berücksichtigen 
auch das Wirkungs-/Prozessgefüge zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 
Darüberhinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen infolge von Wechselwirkungen sind nicht zu 
erwarten.  

3.  Prognose  be i  Nichtdurchführung der  P lanung /  
Nu l lvar iante  

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbereiche im Plan-
gebiet bei Nichtdurchführung der Planung. Im Gegensatz zur Beschreibung und Bewertung 
der Ausgangssituation wird hier also auch eine zeitliche Komponente berücksichtigt.  
 
 
Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die überwiegende Nutzung als Landwirt-
schafts-/Gemüseanbauflächen fortgeführt würde und damit unverändert bliebe. Die unge-
nutzten Brachen bzw. Ruderalfluren würden sukzessive weiter verbuschen und schließlich 
geschlossene Gehölzbestände bilden. Aus artenschutzfachlich-faunistischer Sicht ist das 
weitere Entwicklungspotenzial des Gebiets als mittel einzustufen. Bei Aufrechterhaltung 
der landwirtschaftlichen Nutzungen bestünde ein Aufwertungspotenzial nur bei Reduzie-
rung der Nutzungsintensität. Die Brutflächen wären nach Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes (nach Beendigung der archäologischen Grabungen, wodurch verbliebene 
Bodendenkmäler dann in ungestörter Form erhalten bleiben würden) für bodenbrütende 
Vogelarten wieder verfügbar, es gäbe keine Verdrängungseffekte. Ebenso blieben die der-
zeit vorhandenen Gehölze, Hecken und Gebüsche erhalten, wodurch kein Lebensraum-
verlust für baumhöhlen- und gebäudebewohnende Arten sowie Gebüsch- und Heckenbrü-
ter entstünde. Ebenso bliebe der aktuell vorhandene Nutzungsdruck durch Spaziergänger, 
Hunde und Katzen auf dem vorhandenen Niveau anstatt unvermeidbar anzusteigen.        
Lediglich für die ökologische Wertigkeit des Wetzendorfer Landgrabens ergäbe sich keine 
Verbesserung, aber vermutlich auch keine Verschlechterung gegenüber dem Status-Quo. 
Gleichzeitig würde die Nullvariante aber durch den Entfall (der Stadtteilfunktion) der Park-
anlage möglicherweise auch zu einer Unterversorgung mit öffentlichen Grünflächen im grö-
ßeren Zusammenhang der Wohnraumentwicklung im nordwestlichen Stadtgebiet führen.  
 
 
In Bezug auf die übrigen Umweltbelange ist bei Nichtdurchführung der Planung mit keiner 
signifikanten Änderung des Ist-Zustandes zu rechnen, d.h. die Nullvariante würde in etwa 
der Ausgangssituation (s. Kap. 2) entsprechen, da schon längere Zeit ein gleichbleibender 
Zustand besteht.  
 

4.  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr ingerung und zum 
Ausgle ich  nachte i l iger  Umw el tausw irkungen  

Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenständige 
Rechtsinstrumente. Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutz-
güter/Umweltbelange sind dabei nicht deckungsgleich. Die Umweltprüfung ermittelt als 
Trägerverfahren die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für alle Belange 
des Umweltschutzes und stellt das Ergebnis im Umweltbericht dar. Durch Anwendung 
verschiedener Instrumente können sich jedoch unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben. 
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Tab. 2: Instrumente des Umweltrechts 
 
 

Rechtsinstrument Umweltbelange Rechtsfolgen 

BauGB2 

Umweltprüfung 

Voraussichtliche erhebliche  
Auswirkungen auf die Umwelt- 
belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7  
und gem. § 1a BauGB n.F. 

Abwägungsrelevanz / Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen, welche durch die Realisierung der Planung 
entstehen, sind im Umweltbericht darzustellen.  

BNatSchG3   

Eingriffsregelung 
gem. § 1a BauGB 
i.V.m. §§ 15 und 
18 BNatSchG 

Voraussichtliche erhebliche  
Beeinträchtigungen des  
Landschaftsbildes sowie der  
Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes 

Abwägungsrelevanz und konkrete Entscheidung 
über Vermeidung und Ausgleich 
 
 

Artenschutz / saP4 

Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG, ggf. 
naturschutzrechtliche Voraus- 
setzungen für Ausnahme  
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG;  
Einschlägigkeit des  
§ 18 BNatSchG i.V.m. BauGB 

Je nach Ergebnis:  
CEF5-/FCS6-Maßnahmen; wenn diese nicht 
möglich oder nicht funktionierend, dann Beurtei-
lung durch die Regierung von Mittelfranken, ob 
Ausnahmetatbestand gegeben oder nicht; bei 
Nicht-Regelbarkeit des speziellen Artenschutzes 
ist der Bauleitplan rechtlich nicht vollziehbar. 

FFH-/SPA-  
Verträglichkeits-
abschätzung /  
ggf. -prüfung 

Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele bzw. Schutzzwecke von 
Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und europäischen 
Vogelschutzgebieten  
gem. § 32 BNatSchG 

Je nach Ergebnis Abwägungsrelevanz,  
Beurteilung durch die Regierung von Mittel- 
franken, ob ausnahmsweise Zulässigkeit oder 
Unzulässigkeit der Planung gegeben ist. 
 

 
 
Die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung (Vm), Verringerung (Vr) und zum Ausgleich 
(A) der nachteiligen Umweltauswirkungen (Tab. 3, S. 27-29) mindern die Eingriffsschwere. 
Die Auflistung zeigt ferner auf, inwieweit die aus umweltfachlicher Sicht vorgeschlagenen 
(wichtigsten) Maßnahmen im Planungsprozess berücksichtigt wurden bzw. im B-Plan fest-
gesetzt sind, listet aber auch Maßnahmen auf, die erst auf Vorhaben- bzw. Genehmigungs-
ebene realisierbar sind bzw. berücksichtigt werden können.  
 
Tabelle 3: Konfliktmindernde Maßnahmen (* Art der Maßnahme: Vermeidung Vm, Verringerung Vr, Ausgleich A) 
 

nachteilige Umweltauswirkung  
bei Realisierung der Planung  
(inkl. Betrachtung der bau- und  
betriebsbedingten Auswirkungen) 

Maßnahme(n) 
Nr. 
(Art) 

positiv für 
Schutzgüter/ 
Umweltbelange 

Umsetzung /        
Sicherung 
durch (z.B. 
zeichn. / textl. 
Festsetzung) 

Inanspruchnahme landwirtschaftlich 
genutzter Flächen und teilw. natur- 
belassener Areale für die Umwandlung 
in Verkehrs-/ Siedlungs-/ Grünflächen 

Flächensparendes Bauen,  
Nutzung vorhandener Infrastrukturen,  
Reduzierung von geplanten bzw. Er- 
weiterung bestehender Verkehrsflächen 
auf das unbedingt notwendige Maß 

1 
(Vr) 

Fläche, 
Boden, 
Wasser, 
(Klima) 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung 

Versiegelung von Böden durch Über-
bauung, Verlust bzw. Einschränkung 
der ökologischen Bodenfunktionen 

Herstellung von Grün-und Freiflächen in 
/ zwischen den Baufeldern bzw.  
Vorsehen einer Mindestüberdeckung 
bei Anlage von Tiefgaragen 2 

(Vr/ 
Vm/A) 

Fläche, 
Boden,  
Wasser 
Pflanzen, 
Tiere (Biol. 
Vielfalt), 
Klima 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung 
 
Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“ 

Überplanung von Böden mit  
Arten- und Biotopschutzfunktion  
sowie grundwassernaher Böden 

Freihaltung größerer Areale vor Über-
bauung, Erhalt bzw. Wiederherstellung 
der natürlichen Bodenfunktionen nach 
Errichtung der Parkanlage 

                                                
2 Baugesetzbuch, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 2a BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
3 Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

4 saP  = spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in der Bauleitplanung 

5 CEF = Continuous Ecological Functionality, d.h. Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion 
6 FCS = Favourable Conservation Status, d.h. Maßnahmen zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen 
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Überplanung von Überschwemmungs- 
bzw. Retentionsflächen entlang des 
Wetzendorfer Landgrabens 

Freihaltung des ermittelten bzw. vor-
läufig gesicherten Ü-Gebiets HQ100 von 
Bebauung sowie Berücksichtigung der 
Funktionen im Rahmen der wasser-
rechtl. Genehmigung der Parkanlage 

3 
(Vm) 

Boden,  
Wasser, 
(Klima) 

Anpassung im 
Planungs- 
Prozess 
 
Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“ 

Eingriffe in den natürlichen Wasser-
haushalt (Reduzierung der Grund- 
wasserneubildung und des Regenrück-
haltevermögens durch Versiegelung, 
evtl. Grundwasseraufstau bei Tief- 
garagen oder Kellergeschossen) 

Berücksichtigung der Erkenntnisse des 
erstellten Entwässerungskonzeptes, 
insb. Retentionsflächen und -volumina 
in den Bau-, Verkehrs- und Grünflächen 

4 
(Vr/Vm) 

Boden, 
Wasser, 
Klima 

Textliche 
Festsetzung, 
Hinweise 

Dachbegrünung geplanter Gebäude zur 
Abflussreduzierung und -rückhalt 

Textliche 
Festsetzung 

Festsetzung wasserdurchlässiger Ober-
flächenbefestigungen (z.B. Stellplätze) 

Textliche 
Festsetzung 

Berücksichtigung der Erkenntnisse des 
erstellten Grundwassergutachtens 

Hinweis in der 
Satzung (für 
den Vollzug auf 
Baugenehmi-
gungsebene) 

Entfall des Seegrabenabschnittes  
nördlich des Wetzendorfer Land- 
grabens (Zusammenlegung der  
bestehenden zwei Grabenarme  
zu einem neuen Graben) 

Darstellung eines Korridors zur natur- 
nahen Gewässerentwicklung des  
künftigen Grabensystems 

5 
(Vm/Vr) 

Wasser, 
Pflanzen, 
Tiere, 
Biol. Vielfalt 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung 

Naturnahe Planung der Neuanlage des 
Wetzendorfer Land- und Seegrabens  
sowie Initialisierung typischer  
Begleitvegetation entlang der Gräben 
(Ergebnis UVP-Vorprüfung:  
Vorhaben = ökologische Aufwertung) 

Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“  
 

Wasserrechtl. 
Planfest- 
stellung 

Ursprünglich Überplanung ökologisch 
wertvoller Bereiche im Westen des Ge-
samtgebiets (zwischen den zwei W-O-
Verbindungen an die Wachtelstraße) 

Erhalt der Strukturen durch  
Herausnahme aus der Planung 

6 
(Vm) 

Pflanzen, 
Tiere, 
Biol. Vielfalt 

Anpassung 
des B-Plan-
umgriffs 

Überplanung ökologisch wertvoller  
Bestandsstrukturen im Bereich der öff-
entl. Parkanlage („Wetzendorfer Park“)  

Grünordnerische Maßnahmen zum Er-
halt und zur Entwicklung von Bestands-
strukturen sowie zur Ergänzung durch 
Neupflanzungen 

7 
(Vm/Vr) 

Pflanzen, 
Tiere, 
Biol. Vielfalt, 
Landschaft 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung, 
Hinweise 
 
Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“  

Teilweiser bzw. vollständiger Verlust 
von ökologisch wertvollen Gehölz- und 
Heckenstrukturen im Südteil 

Grünordnerische Maßnahmen zum Er-
halt von Bäumen sowie zur Neupflan-
zungen von Bäumen, Gehölzen und 
weiterer Grünstrukturen in den Bau-, 
Verkehrs- und (öff./priv.) Grünflächen 

8 
(Vm/Vr) 

Pflanzen, 
Tiere, 
Biol. Vielfalt, 
Landschaft 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung, 
Hinweise 

Gefährdung und/oder Störung bzw. 
Verlust von Nahrungs- und Rückzugs- 
räumen, insb. auch von Lebens- 
räumen (Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten), geschützter Tierarten, v.a.  
boden-, hecken-, höhlenbrütender  
Vogelarten und Fledermausarten 

Planung und Berücksichtigung bzw. 
Umsetzung der Vermeidungsmaßnah-
men 1-13, der CEF-Maßnahme 1 und 
der FCS-Maßnahmen 1-5 gem. saP 9 

(Vm/A/
Vr) 

Tiere, 
Biologische 
Vielfalt 

Zeichnerische 
und textliche 
Festsetzung 
(teilweise) + 
vertragliche 
Regelungen 

Naturnahe, artenreiche Anlage und 
möglichst extensive Bewirtschaftung 
der geplanten Parkanlage  

Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“  
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(Erhöhung der) Verkehrslärm- 
immissionen im Plangebiet,  
ggf. auch in der Umgebung 

lärmangepasste Bebauung, passiver 
Lärmschutz, Beschränkung der  
zulässigen Höchstgeschwindigkeit der 
Straßen im Plangebiet auf 30 km/h 
(z.T. auch außerhalb des B-Plans) 10 

(Vr/Vm) 

Menschliche 
Gesundheit 

Textliche (und 
zeichnerische) 
Festsetzung 
 
Verkehrsrechtl. 
Anordnung 

Teilweise Überschreitung der relevan-
ten Orientierungswerte an bestimmten 
Fassadenabschnitten der heran- 
rückenden Bebauung durch ein- 
wirkenden Gewerbe- bzw. Sportlärm 

Planungsrechtliche Sicherung TA 
Lärm- bzw. 18. BImSchV-konformer 
baulicher Schallschutzmaßnahmen  
sowie Vorsehen einer Lärmschutz-
wand in der Gemeinbedarfsfläche 

Textliche (und 
zeichnerische) 
Festsetzung 

Verschlechterung der Luftqualität 
durch Erhöhung der Schadstoff- 
Emissionen aus Heizungsanlagen  
und dem MIV sowie negative  
Auswirkungen auf das Globalklima 
durch Anstieg der CO2-Emissionen 

Umweltfreundliche Heizkonzepte7 

11 
(Vr) 

Menschliche 
Gesundheit, 
Luft, 
Klima 

Zeichn. Fest-
setzung (Geh- 
u. Radwege) 

Anschluss an ein Nahwärmenetz 
bzw. perspektivisch an das Fern-
wärmenetz, Schaffung guter ÖPNV-
Anbindungen sowie eines dichten 
Geh- und Radwegenetzes 

ÖPNV-Planung 
bzgl. zusätz- 
licher Bushalte- 
stellen in der 
Parlerstraße 
sowie bzgl. 
Durchbindung 
(Busschleuse) 

Bereitstellung von  
Ladeeinrichtungen für E-Mobilität 

Genehmigungs-
ebene 

Teilweise starke Verringerung des 
nächtlichen Kaltluftvolumenstromes 
und hierdurch mangelnde Durchlüftung 
der zur Innenstadt hin dichter werden-
den Bebauung sowie Erhöhung der 
nächtlichen Lufttemperatur durch die 
Neubebauung und hierdurch Wärme-
belastung im künftigen Siedlungsraum 
 
sowie 

 
allgemein zunehmende Gefahr von 
Überwärmung und Überschwemmung 
(durch Starkregen) im Zuge zukünftig 
zu erwartender Klimaveränderungen 
(Klimawandelfolgen) 

Erhalt der Abstände zwischen den 
Baufeldern sowie westlich und östlich 
des BFW-Areals durch Sicherung der 
Grünzüge/-flächen in N-S-Richtung 
(wichtige Funktion als Luftaustausch-
bereiche und damit zur Durchlüftung) 

12 
(Vr) 

Menschliche 
Gesundheit, 
Luft, 
Klima 

Teilweise 
textliche und 
zeichnerische 
Festsetzung 
 
Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Objektplanung 
zum „Wetzen-
dorfer Park“ 
 
teilweise Ge-
nehmigungs-
ebene 

Hohe Grünausstattung der Baufelder 
u. intensive, vielgestaltige Begrünung 
des Straßenraums und der Quartiere 

Schattenspendende Baumgruppen,  
Baumpflanzungen (klimaangepasste 
Pflanzenauswahl) 

Dachbegrünung (inkl. Kombinations-
möglichkeit mit solarenergetischer  
Nutzung) sowie Fassadenbegrünung  
(v.a. an West- und Südfassaden) 

Verwendung von hellen Oberflächen-
materialien an Gebäuden und Flächen 
(Albedoeffekt) 

Verlust von Bodendenkmälern 

Archäologische Dokumentation der 
Bodendenkmäler vor Beginn von Er-
schließungs- und Baumaßnahmen  
(für Teilbereiche bereits erfolgt) 

13 
(Vr) 

Kultur- und 
Sachgüter 

Nachrichtliche 
Übernahme 
im B-Plan 

 
Eine Vielzahl der aufgeführten Maßnahmen ist für mehrere Schutzgüter gleichzeitig wirk-
sam (= Wechselwirkungen). Sofern keine verbindliche Festsetzung im B-Plan möglich ist 
(vgl. Angaben/Hinweise in kursiver Schrift), sind die Maßnahmen als möglichst zu realisie-
rende Vorschläge auf Vorhaben- bzw. Genehmigungsebene im Rahmen der jeweiligen 
Objekt-/Ausführungsplanung aufzugreifen. Als weitere Klimaanpassungsmaßnahmen sind 
außenliegende Verschattungselemente an den geplanten Gebäuden, Schatten-/Wasser-
plätze in der zentralen öffentlichen Grünfläche (v.a. bei Spiel-, Sitz-, Gehwegbereichen), 
die Beschattung von ÖPNV-Haltestellen sowie Trinkwasserstellen sowohl im Außen- als 
auch im Innenbereich von Gebäuden zu nennen. 

                                                
7 Grundsätzlich gilt: Zur Beheizung der Gebäude dürfen feste, die Luft erheblich verunreinigende Brennstoffe nicht verwendet 

werden. Dazu gehören nicht Holzpellets oder Hackschnitzel, soweit diese Brennstoffe in dafür zugelassenen mechani-
schen (d.h. automatisch) beschickten Feuerungsanlagen mit Verbrennungsluftregelung und Gebläse eingesetzt werden 
und die Emissionswerte fortschrittlicher Anlagentechnik eingehalten werden. 
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4.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 

Die Realisierung der Planung ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
verbunden. Laut Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A erfolgt die planungsrechtliche Beur-
teilung von Bauvorhaben im Plangebiet bisher größtenteils gem. § 35 BauGB. Baurecht für 
das vorliegende Planvorhaben ist nicht vorhanden, somit besteht ein Ausgleichserfordernis 
der Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 1a Abs. 3 BauGB. Zur Ermittlung des Aus-
gleichumfangs wird ein Punktwertverfahren benutzt. Grundlage dafür ist die Satzung der 
Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a – 135 c BauGB 
(KostenerstattungsbetragsS8). Dieses Verfahren dient dazu, eine möglichst gleichartige 
Behandlung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsthematik in allen Bebauungsplänen     
sicherzustellen. Die sich ergebenden Punktwerte lassen allerdings nur eine quantitativ ver-
gleichende Betrachtung über die Bewältigung der Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB zu.  
 
Als Beurteilungsgrundlage wurden durch ein Fachbüro sowohl eine qualifizierte Baum- und 
Gehölzbestandsaufnahme als auch eine detaillierte Biotop- und Nutzungstypenkartierung 
erstellt (siehe separate Anlagen zur Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A); die Einordnung 
und die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte auf Grundlage der Anlage 2 
der KostenerstattungsbetragsS. Für die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse 
in Tabellenform sowie als Pläne für (jeweils) die Bestands- und die Planungssituation wird 
auf die Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A bzw. die separaten Anlagen dazu verwiesen. 
In der Begründung wird ausführlich aufgelistet, wie der durch die Realisierung der vorlie-
genden Planung resultierende Eingriff in Natur und Landschaft durch das Vorsehen         
umfangreicher grünordnerischer Maßnahmen im B-Plan effektiv verringert wird (Gebot der 
Vermeidung und Verminderung); ferner werden dort die der Bilanzierung zugrunde geleg-
ten Rahmenbedingungen gemäß den im B-Plan getroffenen Festsetzungen sowie weitere 
Grundannahmen für die Bewertungen (Bereiche mit bestehendem Baurecht gem. § 34 
BauGB, überlagerte rechtverbindliche B-Pläne, etc.) detailliert dargelegt und begründet.  
 
Aus der Gegenüberstellung zwischen Planungs- und Bestandswert lässt sich abschließend 
ermitteln, ob ein externer Ausgleichsbedarf besteht oder ob sich die Eingriffe im Plangebiet 
kompensieren lassen. Die Gesamtsumme für den Bestand beträgt 59.052 Wertpunkte 
(WP). Für die Planung ergibt sich ein Wert von 63.539 WP. Die Maßnahme ist damit über-
kompensiert (rechnerischer Überschuss: 4.487 WP). Durch die Maßnahmen im Plangebiet 
ergibt sich damit insgesamt ein rechnerischer Ausgleich von ca. 107,6 %. Quantitativ kön-
nen die Beeinträchtigungen somit durch die grünordnerischen und sonstigen Maßnahmen 
innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden; Ausgleichsmaßnahmen auf externen Flä-
chen sind infolgedessen nicht erforderlich (s. auch Begründung zum B-Plan Nr. 4641 A). 
 
 
Gesetzlich geschützte Biotopflächen 
Bezüglich der ermittelten, gem. § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützten 
Biotopflächen (kleinflächige Areale des Typs 6.3 Röhrichte, Riede, Hochstauden; Gesamt-
fläche: 228 m²) ist auf Ebene der konkreten Objektplanung zum „Wetzendorfer Park“ deren 
weitest gehender Erhalt anzustreben. Die abschließende Würdigung dieses Belangs         
erfolgt dem B-Planverfahren nachgelagert im Rahmen des für die geplante öffentliche 
Parkanlage erforderlichen wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens (§ 68 WHG), 
welches sich bereits in Vorbereitung befindet (s. Kap. 2.3). Dabei ggf. verbleibende, un-
vermeidbare Eingriffe in gesetzliche geschützte Flächen wären auf dieser Ebene, mittels 
Abarbeitung im zugehörigen landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), im Detail darzu-
stellen, im Plangebiet (Grünfläche entlang des Wetzendorfer Landgrabens) auszugleichen 
und entsprechend zu sichern. 
                                                
8 i.d.F. der Bekanntmachung vom 07. Juli 1998, zuletzt geändert durch die Satzung vom 21. Juli 2006 
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4.2 Europäischer und nationaler Artenschutz 

Aufgrund der Anforderungen des § 44 BNatSchG (und den diesbezüglichen Empfehlungen 
der Regierung von Mittelfranken) wird im Interesse der Rechtssicherheit der Planung die 
Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) empfohlen. Im Rah-
men der saP wird umfassend und systematisch ermittelt, ob die Planung auf unüberwind-
liche artenschutzrechtliche Hindernisse, insb. das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 BNatSchG, treffen könnte. Die Verbote treten zwar erst mit Realisierung des Vorha-
bens direkt ein, allerdings muss im Rahmen der Bauleitplanung bereits geprüft werden, ob 
die Umsetzung eines B-Plans aus artenschutzrechtlichen Gründen möglich ist. Ein B-Plan 
kann seine Planrechtfertigung verlieren, wenn seiner Umsetzung dauerhaft Vollzugshin-
dernisse entgegenstehen, zu denen auch die Bestimmungen des § 44 BNatSchG zählen. 
Eine Abwägung artenschutzrechtlicher Belange im Bauleitplanverfahren ist nicht möglich. 
 
Um die Auswirkungen auf geschützte Tierarten und eine mögliche Erfüllung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG genauer zu prü-
fen, wurden Erhebungen zu verschiedenen Artengruppen durchgeführt (s. Kap. 2.4.2) und 
für den B-Plan Nr. 4641 A eine vollständige und umfassende saP erstellt. Die nachfolgen-
den Ausführungen basieren auf diesen Grundlagen: 
 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung (V) werden durchgeführt, um Gefährdungen der 
nach den einschlägigen Regelungen geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu mindern: 

 
V1: Baumfällung und Baufeldberäumung im Zeitraum Anf. Oktober bis Ende Februar 
(in Teilen bereits erfolgt für die archäologischen Grabungen) 
 

Gehölzbeseitigungen und Baufeldräumung müssen zwischen Oktober und Februar außer-
halb der Vogelbrutzeit (März bis September) erfolgen. Zu Baumhöhlen, die möglicherweise 
als Winterquartier dienen könnten, siehe Maßnahmen V6 „Durchführung einer visuellen 
Baum- und Gebäudekontrolle“, V7 „Untersuchung der Baumhöhlen und Gebäude auf     
Fledermausquartiere“ und V8 „Baumhöhlen- und Gebäudekontrolle mit dem Endoskop“.  

 
V2: Durchführung der Abrissarbeiten von Gebäuden von Mitte Sept. bis Ende Okt. 
 

Um Tötung und Verletzung von brütenden Vögeln, Jungvögeln, Schädigung von Eiern     
sowie die Tötung von Fledermäusen der Gilde 1 (ganzjährig gebäudebewohnend) zu ver-
meiden, dürfen die potenziell vom Eingriff betroffenen Gebäude nur von Mitte September 
(mit Kontrolle auf gebäudebrütende Vogelarten) bis Ende Oktober im Beisein der ökologi-
schen Baubegleitung abgerissen werden.  

 
V3: Archäologische Grabungen im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar 
(bereits in Umsetzung) 
 

Die Zerstörung von Gelegen und Nestern von Feldvögeln wird durch die Umsetzung der 
archäologischen Grabungsarbeiten im Winterhalbjahr vermieden. Durch die Grabungs-   
arbeiten kann es zur Entstehung von Sekundärhabitaten (z.B. Bodenaushub, Gräben) 
kommen. Bei länger andauerndem Bestand dieser Habitate oder bei Verzögerung der   
Grabungsarbeiten in die Brutperiode der Feldvögel und die Paarungs- und Laichzeit von 
Amphibien hinein kann es zu artenschutzrechtlichen Konflikten kommen. Sobald geeignete 
Nassflächen (Pfützen, temporäre Kleingewässer) in den Gruben bzw. Vegetation auf den 
Erdhaufen aufkommt, ist hier eine erneute artenschutzrechtliche Begutachtung nötig, um 
eine Verletzung oder Tötung geschützter Tierarten zu verhindern. Bezüglich der Knob-
lauchkröte ist der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Mittelfranken ein kurzes 
Maßnahmenkonzept vorzulegen, in welchem dargestellt wird, welche Maßnahmen ergrif-
fen werden, falls Tiere der Art im Bereich der archäologischen Grabungen aufgefunden 
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werden sollten. So soll z.B. konkretisiert werden, wer die verantwortliche, eingewiesene 
Person vor Ort ist (Bauleitung), in welchen Gefäßen die Tiere transportiert werden und wer 
die Tiere in den Tiergarten Nürnberg verbringt. Sollte sich bei der Begutachtung ein arten-
schutzrechtlicher Konflikt herausstellen, sind ggf. zusätzliche Maßnahmen (z.B. ein Amphi-
bienzaun) und eine Fortschreibung der saP erforderlich.  

 
V4: Aktive Vergrämung pot. Brutvögel im Bereich der archäol. Grabungsabschnitte 
(bereits 2019 und 2020 umgesetzt) 
 

Zur Vermeidung der Verletzung, Störung oder Tötung von Brutvögeln (insb. Feldvögeln wie 
Feldlerche, Rebhuhn, Kiebitz) werden im Bereich der geplanten Grabungsbereiche (von 
Ende Februar bis Ende Juli) ca. 2 m hoch reichende Stangen errichtet. Daran werden im 
Wind flatternde reflektierende Vogelabwehrbänder (ca. 1,5 m lang) befestigt. Die Stangen 
werden in regelmäßigen Abständen von ca. 25 m in dem unmittelbaren Grabungsbereich 
inklusive eines 50 m-Pufferbereichs installiert. Durch eine ökologische Baubegleitung muss 
die Wirkung der Vergrämung laufend überprüft und dokumentiert sowie ggf. die Erforder-
lichkeit weiterer Maßnahmen festgestellt werden. Die Kontrollbegehungen finden im Zeit-
raum von Ende Februar bis Ende Juli mindestens alle zwei Wochen, b. B. häufiger, statt.  

 
V5: Beseitigung von Gebüschen und Hecken im Bereich der Grabungsabschnitte 
zwischen Anfang Oktober und Ende Februar (außerhalb der Brutzeit) 
(bereits 2019 und 2020 umgesetzt) 
 

Im Bereich der archäologischen Grabungsabschnitte befindliche Gebüsche und Hecken 
sind zur Vermeidung der Verletzung, Störung oder Tötung von Heckenbrütern im Winter-
halbjahr außerhalb der Brutzeit (zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar) im Beisein 
der ökologischen Baubegleitung zu roden.  

 
V6: Durchführung einer visuellen Baum- und Gebäudekontrolle 
(bereits erfolgt, s. auch Kap. 2.4.2) 
 

Die zu rodenden Bäume im Plangebiet müssen auf Baumhöhlen und relevante Strukturen 
für Vögel und Fledermäuse hin kontrolliert werden. Die Bäume werden vom Boden aus mit 
Hilfe eines Fernglases auf potenzielle Quartiere oder Tagesverstecke für Fledermäuse so-
wie Nester/Horste oder Nistkästen kontrolliert. Jeder Baum wird anschließend einer Wert-
stufe zugeordnet. Die abzureißenden Gebäude sind hinsichtlich ihrer potenziellen Eignung 
als Teillebensraum von Fledermäusen und Vögeln zu kontrollieren. 

 
V7: Untersuchung der Baumhöhlen und Gebäude auf Fledermausquartiere 
 

Die nach erfolgter Höhlenkontrolle noch als potenzielle Quartierbäume anzusehenden 
Bäume (Maßnahme V6), deren Fällung im Rahmen des Vorhabens nicht vermeidbar ist, 
müssen endoskopisch kontrolliert werden. Selbiges gilt für schwer einsehbare Spalten oder 
Höhlen an Gebäuden, die potenzielle Quartiere darstellen können. Da eine Kontrolle der 
Höhlen an Bäumen bzw. Spalten und Höhlen an Gebäuden mit Endoskopen während der 
Wochenstubenzeit zum Schutz der Tiere nicht zulässig ist, werden die Verdachtsbäume 
bzw. Verdachtsbereiche an Gebäuden in der Zeit zwischen Anfang Mai und Mitte Septem-
ber mindestens ein Jahr vor dem geplanten Eingriff 5 x während der Abend- und Morgen-
dämmerung auf ein- und ausfliegende bzw. schwärmende Fledermäuse hin kontrolliert. 
Sofern ein Anfangsverdacht besteht, dass der Baum oder ein Gebäude ein Quartier ent-
halten könnte, wird zusätzlich eine Horchbox aufgestellt, die mindestens 2 Nächte hindurch 
Rufe aufzeichnet. Die Ergebnisse sind qualifiziert auszuwerten. Sofern Fledermaus-    
quartiere sicher nachgewiesen werden, muss das saP-Gutachten in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde entsprechend fortgeschrieben werden (ggf. sind weitere       
V- und FCS-Maßnahmen festzulegen). 
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V8: Baumhöhlen- und Gebäudekontrolle mit dem Endoskop 
 

Zwischen Mitte September und dem 10. Oktober des Jahres, in dem die erforderlichen 
Baumfällungen vorgesehen sind, müssen die ggf. vorhandenen Baumhöhlen mittels eines 
Endoskops auf Vorkommen von Fledermäusen hin kontrolliert werden. Selbiges gilt für 
Schadstellen, Höhlen und Spalten an Gebäuden. Dabei sind die Ergebnisse der vorange-
gangenen Fledermausuntersuchung (V7) zu beachten. Die potenziellen Quartiere sind zu-
nächst visuell von außen auf Kotspuren und andere Hinweise auf Besiedlung zu unter-
suchen. Danach ist eine Kontrolle mittels Videoendoskop durchzuführen. Sollten Höhlen 
sicher unbewohnt sein, können sie bis zur Fällung fest verschlossen werden. Höhlen, in 
denen sicher Fledermäuse nachgewiesen wurden (bei der Endoskopkontrolle oder der vo-
rangehenden Untersuchung im Jahresverlauf), aber auch Höhlen, bei denen eine Fleder-
mausquartiernutzung nicht ausgeschlossen werden kann (z.B. aufgrund der Größe, 
schlechter Einsehbarkeit), sind mit einer Folie so abzuhängen, dass die Fledermäuse zwar 
ausfliegen, jedoch nicht wieder in die Höhle zurückkehren können. Die Folie (durchsichtig, 
ca. 1 mm dick) sollte dazu etwa bis zur Mitte des Einschlupfs befestigt, aber nicht zu straff 
gespannt sein und dann locker herabhängen, sodass sie Fledermäusen das Verlassen des 
Quartiers gestattet, aber gleichzeitig eine erneute Besiedlung der Höhle verhindert. Die 
Durchführung muss von einem Fledermausexperten bzw. der Umweltbaubegleitung be-
gleitet werden. 

 
V9: Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuch-
tung auf das unbedingt notwendige Maß 
 

Nach Möglichkeit ist auf Bauarbeiten in der Nacht gänzlich zu verzichten. Die nächtliche 
Beleuchtung der Baustelle (bauzeitlich) stellt eine Störquelle für Tiere dar. Die Beleuchtung 
sollte insgesamt soweit wie möglich verringert werden, um die Lichtverschmutzung zu re-
duzieren. Ergänzend wird in der Satzung zum B-Plan Nr. 4641 A festgesetzt, dass die 
öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen (z.B. Wege, Park-
plätze) blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf 
das funktional notwendige Maß zu reduzieren ist. Zulässig sind daher nur voll-abge-
schirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen 
und Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis    
warmes Licht mit Farbtemperaturen von 2200-2700 Kelvin (K), nicht höher als 3000 K. 
Flächige Fassadenstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten 
(Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind unzulässig. 

 
V10: Minimierung von Vogelschlag an Gebäuden bzw. großflächigen Glasflächen 
 

Zur Minderung des Kollisionsrisikos an Glasfassaden sind diese entsprechend vogelscho-
nend auszubilden, durch die Wahl transluzenter Materialien (z.B. Milchglas) oder der An-
bringung flächiger, außenseitiger Markierungen (mindestens 25 % Deckungsgrad), welche 
gem. ONR9 191040 „Vogelschutzglas“ als hochwirksam eingestuft wurden, und der Wahl 
von Scheiben mit geringem Außenreflexionsgrad (max. 15 %). Eine entsprechende Fest-
setzung ist in der Satzung zum B-Plan Nr. 4641 A verankert.  

 
V11: Durchführung einer Umweltbaubegleitung (UBB) 
 

Bei Durchführung der FCS-Maßnahmen und (insb.) von V8 ist eine ökologische Umwelt-
baubegleitung hinzuzuziehen. Sie soll sicherstellen, dass die im Folgenden gemachten 
Maßnahmenvorschläge eingehalten werden. So ist rechtzeitig vor den Baumaßnahmen 
sicherzustellen, dass die Vermeidungs- und FCS-Maßnahmen Eingang in Leistungsver-
zeichnisse und Bauablaufpläne finden und rechtzeitig vorher realisiert werden. 

                                                
9 Österreichische Norm, die im gesamten deutschsprachigen Raum als einheitliche Regelung verwendet wird; Informationen 
diesbezüglich stellt auch die Schweizer Vogelschutzwarte zur Verfügung.  
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V12: Erhalt der Heckenstrukturen im Westen des B-Plangebiets 
 

Innerhalb der bestehenden Heckenstruktur entlang des Wetzendorfer Landgrabens konn-
ten im Jahr 2017 sowohl die Goldammer als auch die Klappergrasmücke nachgewiesen 
werden. Die artenschutzrechtliche Relevanz der Hecke wurde durch eine gezielte Unter-
suchung im Jahr 2019 noch einmal bestätigt. Innerhalb des Plangebiets, das hauptsächlich 
durch offene und landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt ist, stellt diese Heckenstruk-
tur mit Hochstauden- und Röhrichtsäumen ein wichtiges Bruthabitat für gefährdete hecken- 
und gebüschbrütende Vogelarten dar, weshalb sein Erhalt durch zeichnerische und text-
liche Festsetzung im B-Plan Nr. 4641 A gesichert wird. Das südwestlich angrenzende, ge-
hölzbestandene Areal unterstützt die Hecke in ihrer Funktion als Bruthabitat und wird daher 
zur naturnahen und standortgerechten Entwicklung als Fläche zum Erhalt, zum Anpflanzen 
und zur Entwicklung von Bäumen und Sträuchern auf Dauer planungsrechtlich gesichert. 

 
V13: Aufwertung der artenschutzrechtlich relevanten Hecke (V12) durch zusätzliche 
vorgelagerte Gehölzpflanzungen mit heimischen, standortgerechten Gehölzen 
 

Um künftige Störungen von Brutvögeln im Bereich der in V12 genannte Heckenstruktur zu 
vermeiden, ist eine Aufwertung der Hecke durch die vorgelagerte Pflanzung heimischer, 
standortgerechter Gehölze erforderlich, was mittels zeichnerischer und textlicher Fest-   
setzung im B-Plan Nr. 4641 A planungsrechtlich gesichert wird. Auch kann dadurch die 
Betroffenheit heckenbrütender Vogelarten, z.B. des Stieglitzes, effektiv verringert werden. 
 
 
Folgende Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahme) von Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten ist durchzufüh-
ren, um eine Gefährdung lokaler Populationen zu vermeiden:  

 
CEF1: Anlage von Ackerbrachen als „Kiebitzinsel“ 
(bereits im Herbst 2020 bzw. im Frühjahr 2021 umgesetzt) 
 

Als Ersatz für den Verlust eines Brutplatzes sowie der Beeinträchtigung eines weiteren 
Brutrevieres des Kiebitzes werden auf den Fl.Nrn. 1037/2, 1037/3 (TF), 1038 (TF), 1039 
(TF), 1041 (TF) (Brache 1), sowie auf Fl.Nr. 1061 (Brache 2) und auf Fl.Nr. 988 (Brache 3) 
(jeweils Gmkg. Neunhof) Rotationsbrachen etabliert. Insgesamt entstehen drei Brachen 
mit einer Gesamtfläche von rund 2 ha, die jeweils jährlich zu 50 % neu umgebrochen wer-
den. Die Flächen, die umgebrochen werden, rotieren, sodass sich ab dem 3. Jahr dauer-
haft ein Nebeneinander aus frischen, ein- und zweijährigen Ackerbrachen einstellt. 
 
 
Folgende FCS-Maßnahmen (favorable conservation status) müssen durchgeführt werden, 
um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
sichern und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten 
zu vermeiden. Ursprünglich waren sie ebenfalls als CEF-Maßnahmen vorgesehen, können 
jedoch nicht im räumlichen Zusammenhang hergestellt werden. Für die Durchführung der 
FCS-Maßnahmen muss durch den Vorhabenträger eine Inaussichtstellung der Ausnahme-
genehmigung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Regierung von Mittelfranken beantragt 
werden. Die zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen 
für eine ausnahmsweise Zulassung sind der saP (Kap. 5 und 6) zu entnehmen.  

 
FCS1: Aufhängen von Fledermaus- und Vogelnistkästen an Bäumen 
 

Um wegfallende, ökologisch wertvolle Bäume der Wertstufe 2 oder 3 mit geeigneten Höh-
len auszugleichen, sind als Ausgleich für den Verlust potentieller Fledermausquartiere 
durch Rodung, Störung benachbarter Quartiere (Lärm, Erschütterungen) und zur weiteren 
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Stützung des Bestandes für Fledermäuse 10 Spalten-, 12 Höhlen- und 1 Winterquartiers-
kasten für Fledermäuse im umliegenden Gebiet aufzuhängen. Für höhlen- und halbhöh-
lenbrütende Vogelarten besteht ein Ausgleichsbedarf von insg. 11 Nistkästen (9 Höhlen- 
und 2 Halbhöhlen-Nistkästen). Da eine Anbringung an Bäumen im oder im näheren Umfeld 
des Plangebiets nicht gewährleistet werden kann, erfolgt die Anbringung auf dem Flurstück 
Nr. 251 (Gmkg. Reichelsdorf). Die zur Anbringung der insg. 34 Kästen in Frage kommen-
den Bäume oder baumbestandenen Bereiche werden von der Flächenagentur der Stadt 
Nürnberg auf dem o.g. städtischen Flurstück im Rahmen eines noch zu erstellenden Maß-
nahmenkonzeptes konkret festgehalten. Die Kästen sind dauerhaft jährlich zu kontrollieren, 
zu reinigen und instand zu halten. Zusätzlich werden insgesamt 17 Bäume als Zukunfts-
bäume gesichert und entwickelt. 

 
 
FCS2: Ausschneiden von Baumhöhlen aus zu fällenden Bäumen und Aufhängen an 
anderen Bäumen 
 

Da natürliche Baumhöhlen schneller wieder angenommen werden als künstliche Nistkäs-
ten, sollen möglichst viele Baumhöhlen nach der Fällung von Höhlenbäumen im Eingriffs-
bereich herausgetrennt und an anderen Bäumen auf dem Flurstück Nr. 251 (Gmkg. Rei-
chelsdorf) montiert werden. Dies ist nur bei einem Teil der Höhlen möglich, da einige bei 
der Fällung beschädigt werden oder so geformt sind, dass eine Weiterverwendung nicht 
möglich ist. Für jede umgesetzte natürliche Baumhöhle können drei Fledermaus- oder    
Vogelnistkasten entfallen. 

 
 
FCS3: Aufhängen von Vogel- und Fledermausnistkästen an öffentlichen Gebäuden 
 

Für den Ausgleich von zwei Brutpaaren des Haussperlings sowie für den Wegfall potenzi-
eller Quartiere für die Zwergfledermaus sind in zukünftigen öffentlichen Gebäuden im Plan-
gebiet (Fläche für Gemeinbedarf) nach Vorgabe einer geeigneten Fachperson 6 Mauer-
segler-Einzelkästen für den Haussperling in direkter Nähe zueinander anzubringen sowie 
10 Fledermauskästen (davon 8 Fassadenquartiere und zwei Wandschalen) für gebäude-
bewohnende Fledermausarten zu verhängen/einzubauen10.  

 
 
FCS4: Anlage von Dauerbrachflächen für Rebhühner  
(bereits im Herbst 2020 bzw. im Frühjahr 2021 umgesetzt)  
 

Als potenzielle Brut- und Nahrungsbiotope für das vom Vorhaben betroffene Rebhuhnbrut-
paar werden auf den Fl.Nrn. 487/2, 491, 525, 527, 557, 558 und 626 (jeweils Gmkg. Katz-
wang) insgesamt mind. 1 ha Dauerbrachen auf Intensivwiesen (ggf. auch auf Äckern) an-
gelegt. Die entstehenden Brachen werden jeweils jährlich zu 50 % neu umgebrochen. Die 
Flächen, die umgebrochen werden, rotieren, sodass sich ab dem 3. Jahr dauerhaft ein 
Nebeneinander aus frischen, ein- und zweijährigen Ackerbrachen einstellt. Eine Düngung 
sowie Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln ist ausgeschlossen. Sofern sie sich auf 
Äckern befinden, sollten sie sich selbst begrünen (keine Ansaat). Die Dauerbrachen sind 
ca. alle 2-3 Jahre abschnittsweise im Spätsommer/Herbst zu mähen und das Mähgut ab-
zutransportieren, um das Aufkommen von Gehölzen zu verhindern. Die einzelnen Dauer-
brachen sollen möglichst über eine größere Fläche verteilt werden, wobei eine Mindest-
breite von 20 m zu gewährleisten ist. 

 

                                                
10 Da innerhalb des B-Plangebiets und im näheren Umfeld keine Gebäude der öffentlichen Hand vorhanden sind, an welchen 
der Ausgleich vorgezogen erfolgen könnte, kann dieser erst nach erfolgtem Eingriff in zukünftigen städtischen Gebäuden 
durchgeführt werden. 
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FCS5: Anlage von Lerchenfenstern (Saatlücken) 
(bereits im Herbst 2020 bzw. im Frühjahr 2021 umgesetzt)  
 

Für ein Feldlerchenrevier ist auf Fl.Nr. 145 (Gmkg. Wolkersdorf, Schwabach) die Anlage 
von 8 Lerchenfenstern (Saatlücken) in Winter-Getreideflächen notwendig. Die Anlage von 
Feldlerchenfenstern ist erst ab einer gehölzfreien Fläche von 5 ha sinnvoll, da die Art die 
Nähe von Gehölzen und anderen Vertikalstrukturen meidet. Das o.g. Flurstück weist eine 
Größe von ca. 6,52 ha auf und ist somit hierfür geeignet.  
 

5.  Gebie te  von gemeinschaf t l icher  Bedeutung (Fauna -F lora -
Habi ta t )  und  europä ische Voge lschutzgebie t e  im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes  

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der o.g. Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
 

6.  Geprüf te  Al ternat iven  

Der vorliegende B-Planentwurf stellt das Ergebnis eines über mehrere Jahre verlaufenden 
Planungsprozesses innerhalb des Gesamtgebiets des B-Plans Nr. 4641 dar (s. Kap. 1), in 
welchem eine Reihe von räumlichen und inhaltlichen Planungsanpassungen erfolgt sind. 
Das zu Beginn der konkreten Planung erarbeitete Strukturkonzept war das Ergebnis eines 
mehrstufigen Workshops und Überarbeitungsprozesses innerhalb der Verwaltung; dabei 
wurde aus mehreren Varianten eine gemeinsame Vorzugsvariante herausgearbeitet, die 
gem. AfS-Behandlung im Jahr 2015 als Grundlage für die weitere Planung beschlossen 
wurde. In der darauffolgenden weiteren Konkretisierung der Planung und der Ausarbeitung 
des B-Planentwurfs für den Teil A wurden Erkenntnisse aus umweltplanerischen Über-    
legungen und umweltfachlichen Gutachten umfassend berücksichtigt.  
 
Hervorzuheben ist dabei insb. die im Vergleich zu vormaligen Planungsständen erfolgte 
Rücknahme von Bauflächen südlich des Wetzendorfer Landgrabens, so dass diese nun 
ausschließlich außerhalb des seit 03.03.2021 vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebiets HQ100 zum Liegen kommen. Der durch die Verlagerung der Raumkanten nach    
Süden in der Breite dadurch kompaktere „Wetzendorfer Park“ erhält so in gewissem Maße 
die verbesserte Möglichkeit, den multifunktionalen Ansprüchen an diese wichtige öffent-
liche Grünfläche (insb. Erholungsnutzung, Niederschlagsentwässerung, Hochwasserrück-
halt sowie ökologischer Ausgleich) gerecht zu werden. Auch innerhalb der künftigen Park-
anlage wurden hinsichtlich der konzeptionellen Ausgestaltung alternative Planungsüber-
legungen angestellt.  
 
Beispielhaft sei hierzu neben der aus natur- und artenschutzfachlichen Erwägungen zum 
Erhalt der dortigen, ökologisch wertvollen Strukturen erfolgten Herausnahme von Flächen 
im Westen des o.g. Gesamtgebiets (zwischen den beiden West-Ost-Verbindungen an die 
Wachtelstraße; nördlich und südlich des Wetzendorfer Landgrabens) auf die Frage der 
Notwendigkeit und Verortung eines Radwegs mit übergeordneter Funktion hingewiesen. 
Dieser wird nun im B-Planentwurf am Nordrand der Parkanlage mit Verschwenk über die 
im Rahmen des Entwässerungskonzeptes zum B-Plan Nr. 4641 A konzipierte Gelände-
modellierung nach Südwesten hinweislich dargestellt („Hauptwegeführung in öffentlicher 
Grünfläche“). Aufgrund seiner festgesetzten Breite und Materialität wird dieser allerdings 
in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung als versiegelte Fläche und damit als Eingriff gewer-
tet (im Gegensatz zu den übrigen Grünanlagenwegen, die infolge ihrer funktionalen Zu-
gehörigkeit nicht gesondert ausgewiesen und bilanziert werden).  
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7.  Methodik  /  H inw eise  auf  Schw ier igke i ten und 
Kenntn is lücken  

Der Umweltbericht gem. Anlage 1 des BauGB n.F. soll den aktuellen Zustand des Plan-
gebiets (Basisszenario) und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umwelt-
belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB beschreiben und bewerten. Auch die     
Entwicklung der einzelnen Schutzgüter bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante, 
Kap. 3) soll ermittelt und bewertet werden. Bis zur öffentlichen Auslegung des Bauleitplans 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist ein Konzept zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen sowie zur Überwachung der Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen 
gem. § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB 
(naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) zu entwickeln und im Umweltbericht (Monitoring, 
Kap. 8) darzustellen. Im Regelverfahren wird der Umweltbericht im Planungsprozess         
ergänzt, detailliert und fortgeschrieben. 
 
Die vorliegende Fortschreibung des Umweltberichts stellt die Ergebnisse der gem. § 2 Abs. 
4 BauGB erforderlichen Umweltprüfung dar. Es werden dabei auch Angaben zu Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemacht (Kap. 2) und Maßnahmen zur umwelt-
fachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen dargestellt (Kap. 4).  
 
Folgende Informationsquellen lagen für die Erstellung des Umweltberichtes vor:  
 

 Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan 

 Klimafahrplan Nürnberg 2010–2050 (2014) / Handbuch Klimaanpassung (2012) 

 Masterplan Freiraum: 
- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept (GFK) Nürnberg (2014) 
- Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ (2013) 

 Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008) 

 Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg (ABSP, 1996) 

 Artenschutzkartierung (ASK, fortlaufende Aktualisierung) 

 Strategische Lärmkarte LfU 2017 (Straßenlärm), EBA 2017 (Schienenlärm) 

 Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg (2016, Fortschreibung 2019) 

 Jugendhilfeplanung „Spielen in der Stadt“ (2008) 

 Bay. Geologisches Landesamt: Geologische Karte 1:50.000, Nürnberg – Fürth – Erlangen und 
Umgebung (1977) 

 Grundwasserberichte der Stadt Nürnberg (2011, 2017) 

 Geodaten-Service der Stadt Nürnberg (Luftbilder, etc.) 

 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg: Die Luftqualität in Nürnberg (Juli 2012) 

 http://umweltdaten.nuernberg.de/aussenluft.html 

 http://www.lfu.bayern.de/luft/lufthygienische_berichte/index.htm  

 diverse Geländebegehungen 

 PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH: Luftbildauswertung zur Einschätzung von Kampfmittel-
belastungen, Kampfmitteldetailauswertung, Wetzendorf/Nürnberg (05.07.2018) 

 R & H Umwelt GmbH: Historische Erkundung / Orientierende Erkundung der Projektfläche Nürn-
berg-Wetzendorf B-Plan Nr. 4641 (09.10.2018 / 15.09.2019) 

 R & H Umwelt GmbH, Erkundung der Grundwassersituation (…), Gutachten (21.06.2021) 

 R & H Umwelt GmbH, Erkundung der Grundwassersituation (…), Auswertung zur  
Grundwasseruntersuchung, Kurzgutachten (21.06.2021) 

 BCE Björnsen Beratende Ingenieure GmbH: Planung Stadtteilpark „Wetzendorf“ Bebauungs-
plan Nr. 4641, Entwässerungskonzept (20.10.2022) 

 Team 4 Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB: Qualifizierte Baum- und Gehölz-      
bestandsaufnahme (Stand: Oktober 2022) 

http://umweltdaten.nuernberg.de/aussenluft.html
http://www.lfu.bayern.de/luft/lufthygienische_berichte/index.htm
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 Team 4 Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB: Biotop- und Nutzungstypenkartierung 
(Stand: Oktober 2022) 

 ifanos landschaftsökologie/lanoek: Artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den Bebauungsplan 
Nr. 4641 Wetzendorf in Nürnberg (19.03.2018) 

 GFN-Umweltplanung: Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), Teil-     
bebauungsplan Nr. 4641-A Wetzendorf in Nürnberg (28.07.2022) 

 GFN-Umweltplanung: Maßnahmenkonzept zum B-Plan 4641-A Wetzendorf, Nürnberg nebst 
Kartenanhang (22.12.2021) 

 Biologisches Büro Dr. Brunner: Erfassung der Amphibien-Wanderungsbewegung (Schwer-
punkt: Knoblauchkröte) in Wetzendorf/Schnepfenreuth im Vorfeld der Umsetzung des BP 4641 
(12.06.2022) 

 ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH: Bebauungsplan Nr. 4641 „Wetzendorf“, Stadt Nürn-
berg, Ergänzende Unterlage zum Artenschutz, Überprüfen und Abgrenzen von Heckenlebens-
räumen für Vögel (17.12.2019) 

 GFN-Umweltplanung: Habitatbaum- und Gebäudekontrolle (20.04.2020) sowie eine  
ergänzende Ortseinsicht am 24.02.2021 durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

 Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG: Bebauungsplan Nr. 4641 „Wet-
zendorf“ Planteil A. Schallimmissionsschutztechnische Untersuchung Planungsstand: Oktober 
2022 (20.10.2022) 

 GEO-NET Umweltconsulting GmbH: Stadtklimagutachten: Analyse der klimaökologischen 
Funktionen für das Stadtgebiet von Nürnberg (Mai 2014) 

 GEO-NET Umweltconsulting GmbH: Klimaökologische Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 
4641 „Wetzendorf“ in Nürnberg. Gutachterliche Stellungnahme zu den klima-ökologischen    
Auswirkungen der geplanten Nutzungsänderung (Januar 2018) 

 VDI-Richtlinie: VDI 3787 Blatt 5 Umweltmeteorologie - Lokale Kaltluft (2003) 

 Fa. Archäologistik: Abschlussbericht Archäologische Ausgrabungen 2018/2019,  
Nürnberg Wetzendorf, Parlerstraße 

 exTerra Archäologie Happe & Glaß GbR: Grabungsbericht, Nürnberg-Wetzendorf,  
archäologische Sondagen 2020/2021 (06.12.2021) 

 

Kenntnislücken: 

 Die letzten flächendeckenden Messungen zur Außenluftqualität im Umfeld des Plangebiets wur-
den 2006/2007 durchgeführt; die Daten sind aus verschiedenen Gründen (z.B. Änderung der 
Verkehrszahlen, Flottenwechsel, geänderte Umfeldnutzungen) heute nur noch eingeschränkt 
belastbar. Die nächstgelegene Luftgüte-Messstation (LÜB-Station Muggenhof) liegt in ca. 1,5 
km Entfernung und kann daher nur anhaltsweise für die Beurteilung herangezogen werden.  
 

 Die Abschätzung zur Entwicklung der Luftqualität im Plangebiet erfolgt rein verbalargumentativ; 
es wurden durch SUN/U keine Modellrechnungen oder andere Berechnungen z.B. gem. RLuS 
(Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen) durchgeführt oder beauftragt. 

8.  Maßnahmen zur  Überw achung (Moni tor ing)  

Gem. § 4c BauGB n.F. sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
führung eines Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieser Überwachung ist die 
frühzeitige Ermittlung insb. unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das Ergreifen von 
Abhilfemaßnahmen. Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstel-
lungen oder Festsetzungen gem. § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB n.F. und von Maßnahmen 
gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB n.F. (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung). Die geplan-
ten Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht (UB) darzustellen. Die gemeindliche 
Überwachung ist jedoch nicht auf die im UB dargestellten Maßnahmen beschränkt. Für 
zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen in Deutschland bereits engmaschig fachgesetz-
liche Überwachungs- und Kontrollverfahren. Diese können im Rahmen des Monitorings 
von der Gemeinde für die Überwachung genutzt werden. Die Fachbehörden sind dabei 
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gem. § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Gemeinde über ihnen vorliegende Informationen 
über erhebliche Umweltauswirkungen eines Bauleitplanes zu unterrichten. 
 

Im Rahmen der allgemeinen Bauaufsicht ist auf die Einhaltung der textlichen und zeichne-
rischen Festsetzungen des Bebauungsplans zu achten. Dies betrifft auch Festsetzungen 
zu Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen. Nach-
teilige Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach Inkrafttreten eines Bauleit-
plans bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der       
Abwägung sein konnten, können nicht systematisch und flächendeckend permanent über-
wacht und erfasst werden. Die Stadt Nürnberg ist in diesem Zusammenhang auf Informa-
tionen der Fachbehörden bzw. der Bürger über unvorhergesehene nachteilige Umweltaus-
wirkungen angewiesen.  
 
Für die in der saP bzw. in Kap. 4.2 dargestellten, artenschutzrechtlich erforderlichen       
Vermeidungs- (V-) und Ausgleichsmaßnahmen (CEF/FCS) ist ein Monitoring notwendig: 
 

• Die Umsetzung bzw. Beachtung der V-Maßnahmen erfolgt über die Umweltbaubegleitung 
(= V11), welche auch für die Sicherstellung der Ausgleichsmaßnahmen zuständig ist. Für 
diese sind die folgenden konkreten Überwachungsmaßnahmen erforderlich. 
 

• Für FCS1 (Fledermaus- und Vogelnistkästen an Bäumen) und ggf. FCS3 (Fledermaus- 
und Vogelnistkästen an Gebäuden; abhängig von jeweils verwendeten Modellen) ist für die 
gesamte Laufzeit der jeweiligen Maßnahme von 25 Jahren jedes Jahr eine Kontrolle auf 
Besatz sowie eine Reinigung und ggf. ein Ersatz der Kästen mit Protokollierung des           
Ergebnisses durchzuführen.  
 

• Für die Maßnahmen CEF1 (Kiebitz), FCS4 (Rebhuhn) und FCS5 (Feldlerche) erfolgt für 
die gesamte Laufzeit der jew. Maßnahme von 25 Jahren eine jährliche Dokumentation der 
Umsetzung sowie eine zweijährliche Kartierung der Bodenbrüter auf und im direkten Um-
feld der Maßnahmenflächen. Bei den Rotationsbrachen für den Kiebitz und das Rebhuhn 
können Lage und Größe der jährlich umzubrechenden Teilflächen angepasst und optimiert 
werden, bei den Kiebitzmaßnahmen besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Beregnung 
der Flächen aufzunehmen. Der Erfolg dieser schon umgesetzten und in einem bereits vor-
liegenden Maßnahmenkonzept übersichtlich dargestellten Maßnahmen ist über ein Risiko-
management zu überwachen. Da für jede Bodenbrüterart Einzelmaßnahmen durchgeführt 
werden, sind die Mitnahmeeffekte der Einzelmaßnahmen für andere Arten auch Gegen-
stand des Risikomanagements (bspw. fällt bereits auf, dass die Kiebitzmaßnahmen auch 
positive Auswirkungen auf die Feldlerche haben). 

9.  Zusammenfassung  

Am 27.09.2012 wurde im Stadtplanungsausschuss (AfS) die vom Stadtplanungsamt (Stpl) 
erarbeitete Strukturplanung „Thon-Wetzendorf“ als Grundlage der städtebaulichen Weiter-
entwicklung in diesem Bereich beschlossen. Zur Konkretisierung der Planung in Verbin-
dung mit den Zielvorstellungen des gesamtstädtischen Freiraumkonzeptes (GFK) fand für 
das Gesamtplanungsgebiet des B-Plans Nr. 4641 im Jahr 2015 unter Moderation eines 
externen Landschaftsarchitekten ein interdisziplinärer Planungsworkshop der Verwaltung 
statt. Das Ergebnis sowie der hieraus entwickelte Strukturplan wurden für die Einleitung 
des B-Planverfahrens Nr. 4641 am 10.12.2015 im AfS beschlossen. Nach den zwischen-
zeitlich erfolgten frühzeitigen Beteiligungen der Behörden (2017) und der Öffentlichkeit 
(2018) gem. § 4 Abs. 1 bzw. § 3 Abs. 1 BauGB auf Grundlage eines weiterentwickelten 
Strukturkonzeptes (Büro Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH, Dresden) wurde am 
21.02.2019 im AfS das weitere Vorgehen beschlossen. Im weiteren Verlauf des Planungs-
prozesses wurde zuletzt am 09.07.2020 im AfS über den Sachstand und die bis dahin 
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durchgeführten inhaltlichen und räumlichen Planungsanpassungen wie auch die geplante 
Aufteilung in Teil-B-Pläne berichtet. Auf dieser Basis wurden seitdem für den Teilbereich 
A, für welchen prioritär Baurecht geschaffen werden soll, die Planungen weiter konkretisiert 
und liegen nun zur Billigung im AfS als B-Planentwurf mit integrierter Grünordnung vor.  
 
 
Insgesamt sollen durch die Umsetzung des B-Plans Nr. 4641 A ca. 1.100 Wohneinheiten 
(größtenteils im Geschosswohnungsbau) sowie gemischt genutzte Flächen für Nahversor-
gung/Einzelhandel, Flächen für Gemein-/Sozialbedarf und Infrastruktur als auch private 
wie öffentliche Grün- und Freiflächen entstehen. Zentraler Bestandteil der Konzeption ist 
der insgesamt ca. 9,5 ha große, multifunktional nutzbare öffentliche Stadtteilpark („Wet-
zendorfer Park“) entlang des Wetzendorfer Landgrabens, welcher in diesem Abschnitt öko-
logisch ausgebaut und damit aufgewertet werden soll. Diese wichtige Grünfläche soll über 
mehrere Grünzüge in die bestehende und geplante Bebauung hineinreichen und die       
umliegenden Landschafts- und Erholungsräume miteinander vernetzen. Die Parkanlage 
wird dabei insb. Funktionen der Erholungsnutzung, der Niederschlagsentwässerung, des 
Hochwasserrückhalts sowie des ökologischen Ausgleichs miteinander verbinden und 
gleichzeitig als Impulsgeber für die Entwicklung des neuen Wohnstandortes fungieren. Als 
Stadtteilpark wirkt sich die künftige Grünfläche dabei bezüglich der Freiflächenversorgung 
angrenzender Siedlungsbereiche positiv für einen weitaus größeren Einzugsbereich aus.  
 
 

Umweltbelang / Schutzgut Bewertung der Auswirkungen 

Fläche erheblich nachteilig 

Boden erheblich nachteilig 

Wasser erheblich nachteilig 

Pflanzen erheblich nachteilig 

Tiere erheblich nachteilig 

Biologische Vielfalt erheblich nachteilig 

Landschaft nicht erheblich 

Menschliche Gesundheit  

 Erholung nicht erheblich 

 Lärm erheblich nachteilig 

 Störfallvorsorge nicht erheblich 

Luft nicht erheblich 

Klima nicht erheblich11 

Abfall nicht erheblich 

Kultur- und Sachgüter erheblich nachteilig12 
 

Tabelle 4: Zusammenfassende Bewertung 
(noch nicht möglich / nicht betroffen / nicht erheblich / erheblich nachteilig) 

 
 
Die vorliegende Planung führt aus umweltfachlicher Sicht in der Gesamtschau für eine 
Reihe von Umweltbelangen/Schutzgütern gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen (s. Tab. 4). Mit der Realisierung der umfangreichen Planung 
auf bislang größtenteils unversiegelten Flächen, insb. durch die Schaffung von ca. 7 ha 
(Neu-)Baufläche, gehen neben – z.T. auch für das Landschaftsbild relevanten – ökologisch 

                                                
11 bei Beachtung bzw. Umsetzung der für das Schutzgut Klima vorgeschlagenen konfliktmindernden Maßnahmen 
12 (erhebliche) nachteilige Auswirkungen auf Sachgüter sind allerdings nicht zu erwarten 
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bedeutsamen Arealen/Strukturen insb. vorhandene landwirtschaftliche Nutzflächen inner-
halb der bedeutsamen Kulturlandschaft des Knoblauchslandes, welche v.a. in grundwas-
sernahen Bereichen große Bedeutung für den Boden-, Natur- und Artenschutz aufweisen, 
in erheblichem Umfang verloren. Ferner entstehen durch die Realisierung der Planung um-
fangreiche artenschutzrechtliche Ausgleichsbedarfe für verschiedene geschützte Fleder-
maus- und Vogelarten, welche infolge der nahezu vollständigen Überprägung des Plange-
biets mit Bau-, Verkehrs-, und Grünflächen nicht innerhalb des Umgriffs abgedeckt werden 
können, und somit zur Erforderlichkeit plangebietsexterner Ausgleichsmaßnahmen führen. 
Die entsprechende Deckung dieser Bedarfe auf geeigneten Flächen ist jedoch gesichert.  
 
 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass die vorgesehene Entwicklung der Bauflächen und einer 
großen öffentlichen Grünfläche nebst Grünzügen im Anschluss an die verdichtete Innen-
stadt sowie im Rahmen der geltenden FNP-Darstellungen erfolgt und somit einer grund-
sätzlichen planerischen Abwägung im gesamtstädtischen Maßstab entspricht. In der Ge-
samtschau des Planungsprozesses kann ferner konstatiert werden, dass Erkenntnisse aus 
umweltplanerischen Überlegungen und umweltfachlichen Gutachten bei der Planung um-
fassend Berücksichtigung gefunden haben.  
 
Insbesondere folgende konfliktmindernde Maßnahmen führen dabei zu einer großteils 
wirksamen Minimierung bzw. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen relevanter Umwelt-
belange (s. auch Kap. 4 des Umweltberichts): 
 

 flächensparende, verdichtete Mehrfamilienhausbebauung (sehr geringer Anteil an Einfamilienhäusern)  

 Reduzierung von geplanten bzw. Erweiterung bestehender Verkehrsflächen auf unbedingt notwendiges Maß 

 Freihaltung des vorläufig gesicherten Ü-Gebiets HQ100 von Bebauung (durch Rücknahme der Bauflächen) 

 Integriertes Entwässerungskonzept inkl. Rückhalt des Niederschlagswassers im Gebiet, auch bei stärkeren      
Regenereignissen 

 Herstellung von klimawirksamen Grün- und Freiflächen in bzw. zwischen den Baufeldern 

 Vorsehen einer multifunktionalen öffentlichen Grünfläche als Stadtteilpark sowie vernetzender Grünzüge mit     
begleitendem Rad- und Fußwegnetz  dadurch Freihaltung von zentralen Flächen sowie von Nord-Süd-          
ausgerichteten Korridoren zum Erhalt der Kalt- und Frischluftzufuhr für das Gebiet und angrenzende Bereiche 

 Im Zuge der Herstellung des „Wetzendorfer Parks“ die ökologische Aufwertung des Wetzendorfer Landgrabens 
und die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen, auch für den Wasserhaushalt 

 umfassende grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Bestandsstrukturen sowie zur 
Ergänzung durch Neupflanzungen von Bäumen, Gehölzen und weiterer Grünstrukturen 

 Planung und Berücksichtigung bzw. Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen, der CEF-Maßnahme und der 
FCS-Maßnahmen gemäß der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

 planungsrechtliche Sicherung der zum ausreichenden Schutz vor Immissionen aus Verkehrslärm sowie aus     
Gewerbe- und Sportlärm notwendigen Maßnahmen durch zeichnerische und textliche Festsetzungen 

 geplanter Anschluss an ein Nahwärmenetz bzw. perspektivisch an das Fernwärmenetz 

 Berücksichtigung von Klimaanpassungsmaßnahmen, z.B. Dachbegrünung (inkl. Kombinationsmöglichkeit mit 
solarenergetischer Nutzung) und Fassadenbegrünung, sowie Vorschläge für die Objektplanungsebene 

 
Die angestrebte Planung ist demnach aus umweltplanerischer Sicht zusammenfassend 
positiv zu sehen.  
 
 
Hierfür spricht auch der Umstand, dass die durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe in 
Natur und Landschaft gem. § 1a Abs. 3 BauGB (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 
gemäß der gutachterlich erstellten Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 4641 
A durch die grünordnerischen und sonstigen Maßnahmen im B-Plan vollständig im Plan-
gebiet ausgeglichen werden können und somit diesbzgl. keine externen Ausgleichsflächen 
notwendig sind.  
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Das gegenständige Vorhaben ist auch im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung im  
näheren Umfeld zu betrachten und zu bewerten: Der B-Plan Nr. 4641 A ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Bauflächenentwicklung, v.a. für Wohnen, aber auch für Gewerbe, im Nürn-
berger Nordwesten; eine Reihe weiterer Bauleitpläne zeugen von dieser weiträumigen Ent-
wicklung. All diese Planungsvorhaben führen bei entsprechender Realisierung in (oftmals) 
erheblichem Umfang zur Inanspruchnahme überwiegend unversiegelter, zumeist landwirt-
schaftlich und gartenbaulich genutzter Flächen sowie teilweise auch zur Überplanung      
naturbelassener Areale und natürlicher Lebensräume, aller Voraussicht nach mit (z.T.      
erheblichen) nachteiligen Auswirkungen auf diverse Umweltbelange. Die detaillierte         
Beschreibung und Bewertung der plangebietsbezogenen Auswirkungen ist jedoch Gegen-
stand der Umweltprüfungen im Rahmen der jeweiligen Bauleitplanverfahren. Für den         
B-Plan Nr. 4641 A führt die kumulierende Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die Umweltbelange, die bereits durch die Planung selbst als erheblich nachteilig einzu-
stufen sind, zu keinen (darüberhinausgehenden) Veränderungen in der Bewertung. 
 
 
Die vorliegende Fortschreibung des Umweltberichts stellt die Ergebnisse der gem. § 2   
Abs. 4 BauGB im B-Planverfahren Nr. 4641 A erforderlichen Umweltprüfung hinsichtlich 
des zugrundeliegenden B-Planentwurfs mit integriertem Grünordnungsplan sowie auf     
Basis des Entwurfs von Satzung und Begründung zum B-Plan dar (Stand November 2022). 
Der Umweltbericht wird bei Bedarf im weiteren Verfahren fortgeschrieben bzw. noch          
redaktionell für den abschließenden AfS-Beschluss zum Erlass der Satzung angepasst.  

 
 
Nürnberg, den 14.11.2022 
 
 
Umweltamt 

 
gez. Dr. Köppel 



Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: Jan. 2022 
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Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes-     
entwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013 
(zuletzt geändert am 01.01.2020):  
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; da-
bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt wer-
den, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hat die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie 
nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Frei-      
flächen im Außenbereich. Gemäß dem 
Grundsatz des LEP sollen land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Gebiete erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur 
in dem unbedingt notwendigen Umfang für 
andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
sind historisch gewachsene Kulturlandschaf-
ten vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 
ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-    
gehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nieder-
schlagswässern bzw. deren sonstiger alter-
nativer Ableitung den Vorrang. Mit Einführung 
des getrennten Gebührenmaßstabs für      
Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
§§ 77, 78ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
(Frühere) Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 
i.S.d. § 76 sollen nach § 77 in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen erhalten bzw. soweit wie 
möglich wiederhergestellt werden. §§ 78 und 
78a beinhalten entsprechende planerische 
und bauliche Vorschriften, welche darauf ab-
zielen, Retentionsräume möglichst von Be-
bauung freizuhalten bzw. im Fall einer Bebau-
ung das vorherrschende Hochwasserschutz-
niveau nicht zu verringern. Generell sind bei 
Planungen in einem amtlich festgesetzten 
bzw. vorläufig gesicherten ÜSG (§ 76 Abs. 3) 
oder in einem Risikogebiet außerhalb eines 
ÜSG die Belange der Hochwasservorsorge 
im Rahmen der bauleitplanerischen Ab-      
wägung zu berücksichtigen (Abwägungs-     
direktiven in § 78 Abs. 3 und 8, § 78b Abs. 1). 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept  
(InSEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet 
Leitlinien für künftige gesamtstädtische      
Planungen und Konzepte in Bezug auf die 
„Gemeinschaftsaufgabe“ Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, das eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen), die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-  
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
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Artenschutz und Biologische Vielfalt
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG     
geregelt. Aussagen zum Natura 2000-       
Konzept der EU finden sich in den §§ 31 bis 
36 BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum 
speziellen Artenschutz unterliegen nicht der 
Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 
 

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1. 
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte 
des Artenschutzes und des Biotopverbunds 
sowie des Ziels der Erhaltung von Gebieten 
mit hoher biologischer Vielfalt bei der Trassie-
rung von Verkehrswegen und der Auswei-
sung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen. 
 

Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt 
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Biotop-
verbund dient u.a. der dauerhaften Sicherung 

der Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer  
Wechselbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist und im Jahr 2019 fortgeschrieben 
wurde. Der LAP soll die Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen regeln und ruhige Gebiete 
gegen eine Zunahme des Lärms schützen. 
Für die Haupteisenbahnstrecken wurde im 
Jahr 2018, für die Nebeneisenbahnstrecken 
im Jahr 2019 jeweils ein eigenständiger Lärm-
aktionsplan erstellt; für den Verkehrsflug-    
hafen Nürnberg ist dies im Jahr 2020 erfolgt. 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 

als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen, im bau-/immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 
der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht vollzieh-
bar sind. 
 
18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sport- 
anlagenlärmschutzverordnung bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Sportlärm, da 
ein Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern 
soll die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm 
(ausgenommen traditionelle Volksfeste und 
Kirchweihen) Anwendung finden. 
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Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht-    
linie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozial-     
adäquat hinzunehmen sind. Das KJG lockert 
für Jugendspieleinrichtungen einige Regelun-
gen der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 
 
§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft ge-
setzt; darin enthalten ist u.a. eine Maßnah-
men-Übersicht des bestehenden Luftrein-
halte-/Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. 
Fortschreibung (2010) und deren jeweiliger 
Umsetzungsstand, sowie weitere (geplante)      
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 

Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017ff.):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2019 sowie des Stadtplanungsaus-
schusses vom 17.10.2019: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziel-
len Auswirkungen von Dach- oder Fassaden-
begrünungsmaßnahmen bei allen anstehen-
den städtischen Neubauprojekten und im    
Bestand zu prüfen und nach Möglichkeit     
entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 
Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020: 
Das Konzept der „Grünen Finger“ dient als 
Planungsgrundlage und Orientierungshilfe für 
alle räumlichen Entwicklungsplanungen       
sowie für stadtstrategische Grundsatzent-
scheidungen. Die Entwicklung von Grünflä-
chen auf vormals baulich genutzten Flächen 
bleibt jeweils eigenen Beschlussfassungen 
vorbehalten. Bei der konkreten Umsetzung 
sind bestehende funktionale Zusammen-
hänge der vorhandenen Gebiete einzelfall-
spezifisch zu prüfen und zu berücksichtigen. 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gem. § 50 Satz 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
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Klima und Energie 
 
§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe im 
Rahmen der Bauleitplanung. Am 30.06.2011 
wurde die Novellierung des BauGB durch das 
„Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 
der Entwicklung in den Städten und Gemein-
den“ beschlossen. Die Belange des Klima-
schutzes und der Anpassung an den Klima-
wandel sind dadurch erweitert worden. Bau-
leitpläne sollen dazu beitragen, den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insb. auch in 
der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
§ 1a Abs. 5 BauGB:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) vom 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
Null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
Gebäudeenergiegesetz (GEG): 
Das Gesetz zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden ist am 
01.11.2020 in Kraft getreten und führt das bis-
herige Energieeinspargesetz, die bisherige 
Energieeinsparverordnung und das bisherige 
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz zu ei-
ner gesetzlichen Grundlage zusammen. Die 
seit 2016 geltenden energetischen Anforde-
rungen an Neubauten bleiben aber bestehen. 
 
Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 

In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für den 
Neubau zu erreichen. 
 
Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses vom 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 

Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle        
Datengrundlage und Analyse der klimaökolo-
gischen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Entwick-
lung werden in einer Klimafunktions- und      
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesregie-
rung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-20-
20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effizienz-
steigerung um 20%, Anteil der erneuerbaren 
Energien von 20%) erreicht werden. Zur An-
passung an den Klimawandel werden die vor-
geschlagenen Maßnahmen sukzessive        
ergänzt und aktualisiert. Im Kontext mit den 
Zielvorgaben des Masterplans Freiraum und 
des gesamtstädtischen Stadtklimagutachtens 
werden Umsetzungsstrategien entwickelt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: 
Die Verwaltung wird u.a. beauftragt, im     
Rahmen ihrer Möglichkeiten den Ausbau der 
Fernwärme in Nürnberg aktiv zu unterstützen 
(Punkt i), sowie alle Möglichkeiten für CO2-
neutrale Wärmeversorgungen bei Neubauten 
und Neubaugebieten auszuschöpfen und 
beim Verkauf von Grundstücken der Stadt 
Nürnberg im Vorfeld Studien hinsichtlich mög-
licher CO2-Neutralität erstellen zu lassen und 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen 
(Punkt j). 
 
Stadtratsbeschluss vom 17.06.2020: 
Als Treibhausgasminderungsziel bis 2030 
wurde ein Wert von -60% festgelegt (Punkt b) 
sowie die Erhöhung des im Klimafahrplan 
2010 – 2050 festgelegten Treibhausgasmin-
derungsziels von -80% auf -95% (Punkt c).  
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 22.07.2021: Der sog. „Klima-Baukasten“ 
für die Nürnberger Bauleitplanung soll zur An-
wendung kommen; konkrete Zielsetzungen 
für Klimaschutz und Klimaanpassung sollen 
als verbindliche Vorgabe einzelfallbezogen zu 
Beginn eines Bauleitplanverfahrens be-
schlossen werden („Eckdatenbeschluss“).  
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Anlage 1: Ökologische Bodenfunktionen 
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Anlage 2a: Geländehöhen (Quelle: R & H Umwelt GmbH, 2021) / Hinweis: Umgriff „Projektgebiet“ entspricht Geltungsbereich des Gesamt-B-Plans Nr. 4641 
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Anlage 2b: Grundwasserflurabstand (Quelle: R & H Umwelt GmbH, 2021) / Hinweis: Umgriff „Projektgebiet“ entspricht Geltungsbereich des Gesamt-B-Plans Nr. 4641 
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Anlage 2c: Grundwassergleichen (Quelle: R & H Umwelt GmbH, 2021) / Hinweis: Umgriff „Projektgebiet“ entspricht Geltungsbereich des Gesamt-B-Plans Nr. 4641 
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Anlage 3: Ökologisch bedeutsame Strukturen und Flächen 

 


